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Erwägungen
E. 1
Gegen das eingangs im Dispositiv wiedergegebene, mündlich eröffnete Urteil des Bezirksgerichtes Winterthur vom 31. Mai 2018 (Urk. 69) meldete die
- 6 - amtliche Verteidigung mit Eingabe vom 1. Juni 2018 Berufung an (Prot. I S. 45; Urk. 64; Art. 399 Abs. 1 StPO). Nach der Zustellung des begründeten Urteils an den Beschuldigten am 3. September 2018 reichte die Verteidigung mit Eingabe vom 21. September 2018, rechtzeitig eingegangen am 24. September 2018, ihre Berufungserklärung im Sinne von Art. 399 Abs. 3 StPO samt Beweisanträgen ein (Urk. 68/2; Urk. 73). Mit Präsidialverfügung vom 26. September 2018 wurde den Privatklägern 1 und 2 sowie der Staatsanwaltschaft die Berufungserklärung des Beschuldigten zugestellt und Frist für Anschlussberufung oder einen Nichteintre- tensantrag angesetzt (Urk. 74). Mit Eingabe vom 4. Oktober 2018 erhob die Staatsanwaltschaft eine auf den Strafpunkt beschränkte Anschlussberufung (Urk. 76). Mit Präsidialverfügung vom 6. November 2018 wurde die Anschlussbe- rufung der Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten und den Privatklägern zuge- stellt (Urk. 77). Die Privatkläger liessen sich nicht vernehmen.
E. 1.1
Die Vorinstanz hat die Honorarnote der unentgeltlichen Rechtsvertre- tung des Privatklägers 1 vom 31. Mai 2018 (Urk. 58A) mit zutreffender Begrün- dung bereits um Fr. 1'273.80 (nicht zu entschädigendes Rechtsstudium, Kontakte mit der Presse und Internetrecherchen) gekürzt. Dementsprechend hat es beim vorinstanzlich festgesetzten Honorar von Fr. 16'930.10 zu bleiben und ist die vor- instanzliche Kostenfestsetzung (Dispositivziffer 5) zu bestätigen.
E. 1.2
Nachdem der erstinstanzliche Schuldspruch zu bestätigen ist, sind die Kosten für das Vorverfahren und das erstinstanzliche Gerichtsverfahren, mit Aus- nahme der Kosten der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Rechtsver-
- 57 - tretung des Privatklägers 1, dem Beschuldigten aufzuerlegen (Art. 426 Abs. 1 StPO). Die Kosten der amtlichen Verteidigung sind auf die Gerichtskasse zu nehmen, wobei deren Rückforderung vorzubehalten ist (Art. 135 Abs. 4 StPO und Art. 426 Abs. 1 StPO). Die Kosten der unentgeltlichen Rechtsvertretung des Pri- vatklägers 1 sind angesichts der finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten auf die Gerichtskasse zu nehmen (Art. 426 Abs. 4 StPO). 2. Die Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens und Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO).
E. 2
Den Vorwurf des Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz hat der Beschuldigte im Vorverfahren und vor Vorinstanz anerkannt und den diesbezügli- chen vorinstanzlichen Schuldspruch nicht angefochten (vorstehend, Erw. II.), weshalb dieser Anklagevorwurf nur noch bei der Strafzumessung Gegenstand des Berufungsverfahrens bildet.
E. 2.1
Der Beschuldigte unterliegt mit seinen Berufungsanträgen weitestge- hend. Ferner unterliegt die Staatsanwaltschaft bei der beantragten Strafhöhe teil- weise. Dementsprechend sind dem Beschuldigten die Kosten des Berufungsver- fahrens, mit Ausnahme derjenigen der amtlichen Verteidigung und des psychiatri- schen Gutachtens, zu drei Viertel aufzuerlegen und im Übrigen auf die Gerichts- kasse zu nehmen. Die Kosten der amtlichen Verteidigung sind auf die Gerichts- kasse zu nehmen, unter Vorbehalt der Rückforderung im Umfang der Kostenauf- lage (Art. 135 Abs. 4 StPO und Art. 426 Abs. 1 StPO). Im Sinne eines wohlwol- lenden Ermessensentscheides sind schliesslich auch die Kosten des psychiatri- schen Gutachtens auf die Gerichtskasse zu nehmen.
E. 2.2
Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist in Anwendung von Art. 424 Abs. 1 StPO i. V. m. §§ 16, 2 Abs. 1 lit. b, c und d sowie 14 GebV OG un- ter Berücksichtigung der Bedeutung und Schwierigkeit des Falles sowie des Zeit- aufwands des Gerichts für dieses Verfahren auf Fr. 4'000.– festzusetzen.
E. 2.3
Die amtliche Verteidigung ist für ihre Aufwendungen im Berufungsver- fahren gemäss ihrer Honorarnote (Urk. 94/2 und Urk. 98/2), unter Berücksichti- gung der effektiven Dauer der Berufungsverhandlung, mit Fr. 12'970.– zu ent- schädigen.
- 58 - Es wird beschlossen:
E. 2.3.1
Der Beschuldigte hat den von ihm aus dem Parkhausboden behändig- ten, 2,275 kg schweren Schachtdeckel aus einer Höhe von rund 11 Metern auf das mit FCZ-Fans belebte Perron 9 geschleudert. Dabei wurde der Privatkläger 1 als Zufallsopfer seitlich am Kopf und an der Schulter getroffen. Wie bereits erwo- gen, bestand für den Privatkläger 1 trotz der erlittenen Verletzungen zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Lebensgefahr (Erw. IV.2.1.). Laut dem biomechanischen Gutachten kann der Aufprall eines Schachtdeckels im Kopfbereich beim Opfer zu Verletzungen unterschiedlichster Intensität bis hin zum Tod führen (Urk. 14/2 S. 5).
E. 2.3.2
Das Wissen um die generelle Möglichkeit tödlicher Folgen eines sol- chen mit einiger Wucht aus einer Höhe von ca. 11 Metern ausgeführten Schacht- deckelwurfes auf einen mit Menschen deutlich belebten Bereich, wie das Perron zum Gleis 9, gehört zum elementarsten Allgemeinwissen. Dieses darf bei Perso- nen mit durchschnittlicher Intelligenz, mithin fraglos auch beim Beschuldigten (vgl. Urk. 90 S. 25, Ziff. 4.1 a.E.), vorausgesetzt werden. Seine Aussagen vor Vor- instanz und anlässlich der Berufungsverhandlung zeigen, dass ihm ein solch ge-
- 34 - nerelles Wissen nicht fremd ist (Prot. I S. 26 und 28, vorstehend, Erw. III.4.6.5.3. f.; Prot. II S. 27). Zwar war es nicht sein direktes Handlungsziel, mit dem Schachtdeckelwurf einen Menschen tödlich zu verletzen. Indem er aber im Wissen um die nahe Möglichkeit der tödlichen Verletzung eines Passanten den Schachtdeckel auf das deutlich belebte Perron warf, und es damit dem Zufall überliess, welche Folgen sein Wurf zeitigen würde, erklärte er sich folglich auch mit einem möglichen tödlichen Ausgang seines Tuns einverstanden. Vor diesem Hintergrund und angesichts der schwerwiegenden Sorgfaltspflichtverletzung des Beschuldigten drängt sich der Schluss auf, dass er den möglichen Tod des Pri- vatklägers 1 in Kauf genommen hat. Somit hat er auch den subjektiven Tatbe- stand erfüllt (so bereits die Vorinstanz, welche einen blossen Gefährdungstatbe- stand mit zutreffender Begründung ebenfalls ausgeschlossen hat: Urk. 69 S. 18; Art. 82 Abs. 4). 3. Zur Frage der Schuldfähigkeit machte die Verteidigung vor Vorinstanz und erneut im Berufungsverfahren zusammengefasst geltend, der Beschuldigte sei zur Tatzeit derart stark angetrunken gewesen, sodass er nicht mehr schuldfähig gewesen sei. Er habe nach der Tat ein Bier in der Hand gehalten, laut Zeugen- aussagen geschwankt, getorkelt und gelallt. Zudem habe er gestützt und festge- halten werden müssen. Gemäss Internet-Promillerechner sei von einem Blutalko- holgehalt von 2,89 Promille auszugehen. Vor Vorinstanz brachte die Verteidigung zudem noch vor, dass es durchaus auch möglich sein könne, dass der Beschul- digte einen Sonnenstich gehabt habe (Urk. 60 S. 16 ff.; Urk. 97 S. 9 f. und 21 ff.). Wie bereits erwogen, ist zum Blutalkoholgehalt des Beschuldigten im Zeitpunkt der Tat kein Sachbeweismittel vorhanden, was eine entsprechende gutachterliche Beurteilung verunmöglicht.
E. 3
Der Beschuldigte stellt den anklagegegenständlichen Schachtdeckelwurf nicht generell und konsequent in Abrede, macht indessen geltend, sich nicht da- ran zu erinnern. Aufgrund der Stärke seiner Alkoholisierung zur fraglichen Zeit nach der besuchten Fussballpartie am Samstagabend erinnere er sich nicht daran und habe erst durch den Zeitungsbericht im "20 Minuten" am Sonntagabend da- von erfahren, dass er der Täter sein könnte (nachfolgend, Erw. III.4.6. ff.). Bei dieser Darstellung blieb er auch anlässlich der Berufungsverhandlung (Prot. II S. 15 ff.).
E. 3.1
Den Vorderrichtern ist darin zu folgen, dass es nicht angezeigt ist, für das neu zu beurteilende Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz (Urk. 29 S. 2, Dossier 2) lediglich eine zusätzliche Geldstrafe auszufällen, nachdem der Beschuldigte sich vom damals laufenden Strafverfahren wegen qualifizierter Wi- derhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, welches zur Verurteilung vom
E. 3.2
Infolge teilweiser retrospektiver Konkurrenz (Art. 49 Abs. 2 StGB) ist somit in einem ersten Schritt die Strafe für das Delikt nach der Verurteilung vom
E. 3.3
Der massgebliche Strafrahmen für das schwerere der beiden Delikte umfasst Freiheitsstrafe von nicht unter 5 Jahren bis 20 Jahre (Art. 111 StGB i.V.m. Art. 40 StGB). Als Strafschärfungsgrund ist die Deliktsmehrheit (Art. 49 Abs. 1 StGB) und als Strafmilderungsgründe die leichtgradig verminderte Schuld- fähigkeit im Sinne von Art. 19 Abs. 2 StGB sowie der Versuch (Art. 22 Abs. 1 StGB) zu berücksichtigen. Trotz dieser Strafschärfungs- und Strafmilderungs- gründe ist der ordentliche Strafrahmen nur zu verlassen, wenn aussergewöhnli- che Umstände vorliegen und die für die betreffende Tat angedrohte Strafe im
- 43 - konkreten Fall zu hart bzw. zu milde erscheint. Die Frage einer Unterschreitung des ordentlichen Strafrahmens kann sich stellen, wenn verschuldens- bzw. straf- reduzierende Faktoren zusammentreffen, die einen objektiv an sich leichten Tat- vorwurf weiter relativieren, sodass eine Strafe innerhalb des ordentlichen Rah- mens dem Rechtsempfinden widerspräche. Dabei hat der Richter zu entscheiden, in welchem Umfang er den unteren Rahmen wegen der besonderen Umstände erweitern will. Der vom Gesetzgeber vorgegebene ordentliche Rahmen ermöglicht in aller Regel, für eine einzelne Tat die angemessene Strafe festzulegen. Er ver- setzt den Richter namentlich in die Lage, die denkbaren Abstufungen des Ver- schuldens zu berücksichtigen. Die verminderte Schuldfähigkeit allein führt des- halb grundsätzlich nicht dazu, den ordentlichen Strafrahmen zu unterschreiten. Dazu bedarf es weiterer ins Gewicht fallender Umstände, die das Verschulden als besonders leicht erscheinen lassen. Nur eine solche Betrachtungsweise vermag der gesetzgeberischen Wertung des Unrechtsgehalts einer Straftat und damit letztlich der Ausgleichsfunktion des Strafrechts Rechnung zu tragen (BGE 136 IV 55 E. 5.8 m.w.H.). Ein Unterschreiten des Strafrahmens kommt vorliegend nicht in Betracht.
E. 3.4
Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betrof- fenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inne- ren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden (Art. 47 Abs. 2 StGB). Der Begriff des Verschuldens muss sich je- denfalls auf den gesamten Unrechts- und Schuldgehalt der konkreten Straftat be- ziehen. Zu unterscheiden ist zwischen der Tat- und Täterkomponente (HEIM- GARTNER, in: DONATSCH/HEIMGARTNER/ISENRING/WEDER, Kommentar zum StGB, 20. Auflage, Zürich 2018, N 5 ff. zu Art. 47 StGB). Bei der Tatkomponente sind die objektive und die subjektive Tatschwere zu gewichten.
E. 3.4.1
Bei der objektiven Tatschwere der versuchten vorsätzlichen Tötung ist zu berücksichtigen, dass Art. 111 StGB das Leben eines Menschen schützt, mit- hin das höchste aller Rechtsgüter. Der eigentlichen Tat war eine verbale Kommu-
- 44 - nikation begleitet von provokativen Gesten zwischen dem Beschuldigten gemein- sam mit E._____ und FCZ-Fans auf dem Perron 9 vorausgegangen, wo man sich gemäss übereinstimmender Darstellung von E._____ und dem Beschuldigten u.a. auch den Mittelfinger gezeigt hatte (Prot. I S. 24; Urk. 9/1 S. 17; Urk. 9/2 S. 3).
E. 3.4.1.1
Bei der Tat handelt es sich nicht um eine planerische, merklich kom- plexe Handlung, sondern um ein situatives, aus einer Gefühlslage heraus ent- springendes spontanes aber auch recht perfides und hinterhältiges Handeln. Sie erfolgte aus einer spannungsgeladenen, aversiven Stimmung heraus als Aus- druck von Provokationen und Gegenprovokationen, wobei die erhebliche Alkoho- lisierung des Beschuldigten tatförderlich war, seine Hemmschwelle gesenkt und die Risikobereitschaft erhöht hatte (Urk. 90 S. 29 f.). Immerhin hatte der Beschul- digte den Schachtdeckel vor dem Wurf aber noch aus dem Parkdeckboden zu behändigen, bevor er diesen aus der Hüfte heraus mit erheblichem Kraftaufwand und einiger Wucht aus einer Höhe von ca. 11 Metern auf den mit Menschen deut- lich belebten Bereich auf dem unter ihm liegenden Perron zum Gleis 9 schleuder- te und dabei eine Parkwandhöhe von ca. immerhin 1.80 m zu überwinden hatte.
E. 3.4.1.2
Den völlig ahnungs- und arglosen Privatkläger 1, welcher ebenfalls an der Fussballpartie gewesen war und sich deshalb zum Zwecke der Heimreise auf dem insbesondere durch FCZ-Anhänger deutlich belebten Perron zu Gleis 9 aufhielt, traf er zufälligerweise mit dem Schachtdeckel seitlich am Kopf und an der Schulter, ohne dass dieser ihm dafür irgend einen konkreten Anlass geboten hät- te. Mit dem Schachtdeckelwurf fügte der Beschuldigte dem Privatkläger 1 ein Schädelhirntrauma, eine Schädelkalottenfraktur links parietal bis frontal in den Si- nus frontalis reichend, eine frontale Epiduralblutung links und eine Contre Coup Subarachnoidalblutung sowie eine Kontusion der Schulter links zu. Die schweren Verletzungen hatten einen dreitägigen Spitalaufenthalt und eine Arbeitsunfähig- keit von 100 % ab 13. Mai 2017 bis 4. Juni 2017 zur Folge (Urk. 12/3 S. 1 f.). Der Privatkläger 1 befand sich zu keinem Zeitpunkt in einer konkreten unmittelbaren Lebensgefahr. Auch ohne medizinische Behandlung wäre er nicht in Lebensge- fahr gewesen. Mit grösster Wahrscheinlichkeit werde er keine bleibenden Schä- den davontragen (vorstehend, Erw. IV.2.1.).
- 45 -
E. 3.4.1.3
Dabei ist allerdings nicht ausser Acht zu lassen, dass ein leicht an- derer Aufprall oder eine leicht andere Flugbahn des Schachtdeckels überaus gra- vierendere Folgen hätte zeitigen können und ganz generell irgend einen Passan- ten auf dem Perron hätte töten können. Dass solches nicht eintrat, ist dem glück- lichen Zufall zu verdanken, was aber nicht mehr im Einflussbereich des Beschul- digten lag, nachdem er den Schachtdeckel weggeschleudert hatte.
E. 3.4.1.4
Das Tatvorgehen zeigt beim Beschuldigten eine gewisse Gewaltbe- reitschaft und Rücksichtslosigkeit. Die körperliche Unversehrtheit der sich auf dem Perron befindlichen Menschen kümmerte ihn nicht im Geringsten. Ange- sichts des Umstandes, dass der Wurf des Schachtdeckels vom Parkdeck auf das darunterliegende Perron einem Angriff aus dem Hinterhalt gleichkommt, erweist sich das Tatvorgehen des Beschuldigten überdies als äusserst perfid und feige.
E. 3.4.1.5
Angesichts vorstehender Erwägungen wäre bei einer vollendeten Tötung die objektive Schwere der Tat somit insgesamt als beträchtlich einzustu- fen.
E. 3.4.2
Bei der subjektiven Tatschwere ist deutlich verschuldensmindernd zu gewichten, dass der Tod des Privatklägers 1 oder dessen schwere Verletzung nicht das direkte Handlungsziel des Beschuldigten war. Bei seinem Tatvorgehen nahm er solche möglichen Folgen aber zumindest in Kauf und handelte damit eventualvorsätzlich (vorstehend, Erw. IV.2.3. ff.).
E. 3.4.2.1
Was den Beschuldigten letztlich dazu bewog, den Schachtdeckel abzuwerfen, ist nicht restlos geklärt. Laut dem psychiatrischen Gutachter sind die Beweggründe in einem situativen, aus einer Gefühlslage heraus entspringenden spontanen Handeln, aus einer spannungsgeladenen, aversiven Stimmung heraus als Ausdruck von Provokationen und Gegenprovokationen zu verorten, wobei die erhebliche Alkoholisierung des Beschuldigten tatförderlich war, seine Hemm- schwelle gesenkt und die Risikobereitschaft erhöht hatten. Als weitere mögliche Motivation sieht der Gutachter auch ein mögliches Bedürfnis "bei peers Eindruck zu schinden", etwas Besonderes zu tun und Eindruck zu machen, z.B. mit ver-
- 46 - meintlichem Mut gegenüber seinem Begleiter oder bei FCZ-Fans (Urk. 90 S. 29 f.).
E. 3.4.2.2
Im angefochtenen Urteil wurde zugunsten des Beschuldigten ohne gutachterlichen Befund eine mittelgradige Verminderung der Schuldfähigkeit nach Art. 19 Abs. 2 StGB angenommen (Urk. 69 S. 31). Wie sich gezeigt hat, trifft diese Einschätzung nicht zu. Dem Beschuldigten ist gestützt auf die Erkenntnisse aus der psychiatrischen Begutachtung und den Aussagen der Befragten zu seinem damaligen Zustand für den Tatzeitpunkt, auch unter Berücksichtigung der durch den Alkohol gesenkten Hemmschwelle und erhöhten Risikobereitschaft, eine ma- ximal leichtgradig verminderte Schuldfähigkeit im Sinne von Art. 19 Abs. 2 StGB zuzubilligen (vorstehend, Erw. IV.3.2. ff., insbes. Erw. IV.3.7. ff.) und verschul- densmindern zu gewichten.
E. 3.4.3
Die aufgeführten, verschuldensmindernd zu berücksichtigenden As- pekte der subjektiven Tatschwere haben eine deutliche Relativierung der objekti- ven Schwere der Tat zur Folge, sodass das Tatverschulden für dieses Delikt an- gesichts des vorhandenen Strafrahmens von bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe ins- gesamt als vergleichsweise noch leicht einzustufen und die hypothetische Ein- satzstrafe dementsprechend auf 7 Jahre Freiheitsstrafe festzusetzen ist.
E. 3.5
Da der tatbestandsmässige Erfolg nicht eintrat und der Privatkläger 1 den Schachtdeckelwurf überlebte, verbleibt die verschuldensunabhängige Tat- komponente der versuchten Tatbegehung zu gewichten. Das Mass der zulässi- gen Strafreduktion beim vollendeten Versuch hängt u.a. von der Nähe des tatbe- standsmässigen Erfolges und den tatsächlichen Folgen der Tat ab (BGE 121 IV 49 E. 1; WIPRÄCHTIGER/KELLER, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Auflage 2019, N 23 f. zu Art. 48a StGB).
E. 3.5.1
Der Beschuldigte hat den massiven Gitterschachtdeckel, mit einem Durchmesser von 32 cm, einer Höhe von 2.5 cm, und einem Gewicht von 2,275 kg, aus einer Höhe von 11,13 m aus der Hüfte heraus mit erheblichem Kraftauf- wand und einiger Wucht über die 1.80 m hohe Parkhauswand hinweg auf das da- runterliegende Perron geschleudert. Zwar hatte er beim Abwurf des Schachtde-
- 47 - ckels keine konkrete Zielperson im Visier, dennoch birgt ein solches Wurfge- schoss die Gefahr in sich, ohne Weiteres den Tod eines Menschen herbeizufüh- ren, was dem Beschuldigten bewusst sein musste. Eine Tatbestandsverwirkli- chung lag daher durchaus nahe, zumal der Zielort der Flugbahn des Schachtde- ckels, das Perron zum Gleis 9, zur fraglichen Zeit, wie er zuvor gesehen hatte, insbesondere durch FCZ-Anhänger deutlich belebt war. Dabei ist es einzig dem glücklichen Zufall zu verdanken, dass der Privatkläger 1 den zufälligen Aufprall des Schachtdeckels letztlich ohne akute, konkrete Lebensgefährdung überstand und das Spital nach drei Tagen wieder verlassen konnte. Bereits eine leicht ande- re Flugbahn und Aufprallsituation hätte weitaus gravierendere Folgen für den Pri- vatkläger 1 oder andere Passanten haben können. Insgesamt kann der Versuch somit lediglich in beschränktem Ausmass strafreduzierend gewertet werden.
E. 3.5.2
Die hypothetische Einsatzstrafe für das vollendete Delikt ist somit um 1 ½ Jahre auf eine Freiheitsstrafe von 5 ½ Jahren zu reduzieren.
E. 3.6
Bei der Würdigung der Täterkomponente kann die verschuldensange- messene Strafe aufgrund von Umständen, die mit der Tat grundsätzlich nichts zu tun haben, erhöht oder herabgesetzt werden. Massgebend hierfür sind im We- sentlichen täterbezogene Komponenten, wie die persönlichen Verhältnisse, Vor- strafen, Leumund, Strafempfindlichkeit und Nachtatverhalten, wie Geständnis, Einsicht, Reue etc. (HEIMGARTNER, in: DONATSCH/HEIMGARTNER/ISENRING/WEDER, a.a.O., N 14 ff. zu Art. 47 StGB).
E. 3.6.1
Der Beschuldigte ist in N._____ geboren und wuchs in geordneten Familienverhältnissen zusammen mit einem jüngeren Bruder bei seinen Eltern in O._____ auf. Zur Zeit der vorinstanzlichen Hauptverhandlung war er nach wie vor in seinem Elternhaus wohnhaft. Er ist ledig und kinderlos. Die zur Tatzeit beste- hende Beziehung zu seiner Freundin G._____ besteht inzwischen nicht mehr. Nach der obligatorischen Schulzeit absolvierte der Beschuldigte an der P._____ das 10. Schuljahr und legte dort den Sek A-Abschluss ab. Hernach begann er ei- ne Lehre als Metallbaukonstrukteur, welche er mangels Motivation abbrach. Im Jahre 2015 fand er eine Lehrstelle als Koch im Alters- und Pflegezentrum Q._____, die er infolge des laufenden Strafverfahrens im 2. Lehrjahr beendete.
- 48 - Zur Zeit der vorinstanzlichen Hauptverhandlung führte der Beschuldigte das 2. Lehrjahr seiner Kochlehre im Restaurant R._____ in S._____ weiter, wo der Lehrabschluss für Sommer 2019 geplant war. Sein Lehrlingslohn betrug Fr. 1'080.– netto pro Monat (x 12). Seinen Eltern musste er für Kost und Logis monatlich Fr. 200.– abgeben (Prot. S. 12 ff.).
E. 3.6.2
Anlässlich der Berufungsverhandlung gab der Beschuldigte zu seinen persönlichen Verhältnissen ergänzend an, dass er seine Kochlehre nicht mehr im Restaurant R._____ in S._____, sondern neu im Hotel T._____ in U._____ absol- viere. Im Restaurant R._____ sei es mit dem Chef nicht so gut gegangen. Er wer- de die Lehre voraussichtlich nächstes Jahr abschliessen. Sein aktueller Lehrlings- lohn betrage etwa Fr. 1'300.– brutto pro Monat. Seinen Eltern gebe er für Kost und Logis monatlich Fr. 250.– ab (Prot. II S. 8 f.). Aus dem Werdegang und den persönlichen Verhältnissen des Beschuldigten gehen keine Umstände hervor, aus denen sich zusätzliche, strafmassrelevante Faktoren ableiten lassen.
E. 3.6.3
Der Beschuldigte ist im aktuellen Strafregister mit einer Vorstrafe ver- zeichnet (Urk. 93). Mit Urteil des Bezirksgerichtes Winterthur vom 11. Februar 2016 wurde er im abgekürzten Verfahren wegen Fahrens in fahrunfähigem Zu- stand, Überlassens eines Motorfahrzeuges an einen Führer ohne erforderlichen Ausweis, mehrfacher Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes sowie wegen Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz mit einer bedingten Freiheits- strafe von 15 Monaten, bei einer Probezeit von 2 Jahren, und mit Fr. 500.– Busse bestraft. Damit beging er den Schachtdeckelwurf vom 13. Mai 2017 während lau- fender Probezeit, was zusammen mit der Vorstrafe straferhöhend zu werten ist.
E. 3.6.4
Beim Nachtatverhalten ist dem Verhalten des Täters nach der Tat und im Strafverfahren Rechnung zu tragen. Ein Geständnis, das kooperative Verhal- ten eines Täters bei der Aufklärung von Straftaten sowie die Einsicht und Reue wirken strafmindernd. Umfangreiche und prozessentscheidende Geständnisse können eine Strafreduktion von bis zu einem Drittel bewirken (BGE 121 IV 202 E. 2d/cc). Der Grad der Strafminderung hängt aber insbesondere davon ab, in welchem Stadium des Verfahrens das Geständnis erfolgte. Ein Geständnis kann bei der Analyse des Nachtatverhaltens im Rahmen der Strafzumessung somit zu-
- 49 - gunsten des Täters berücksichtigt werden, wenn es Ausdruck von Einsicht und Reue ist.
E. 3.6.4.1
Ein Verzicht auf Strafminderung kann sich demgegenüber aufdrän- gen, wenn das Geständnis die Strafverfolgung nicht erleichtert hat, namentlich weil der Täter nur aufgrund einer erdrückenden Beweislage oder erst nach Ausfäl- lung des erstinstanzlichen Urteils gestand (Urteil des Bundesgerichts 6B_426/2010 vom 22. Juli 2010 E. 1.5 mit Hinweisen). In der Nichtanfechtung von Schuldsprüchen kann gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kein Ge- ständnis erblickt werden, welches eine Strafreduktion rechtfertigen würde (Urteil 6B_24/2012 vom 19. April 2012 E. 2.4.4 mit Hinweisen). Entsprechendes gilt, wenn Nebenpunkte, wie die Verpflichtung zu Schadenersatzzahlungen, im Beru- fungsverfahren anerkannt werden. Zudem hat der Täter mit der blossen Anerken- nung des Schadens noch keine besonderen Einschränkungen aufsichgenommen und keinen greifbaren Beweis seiner Reue erbracht (vgl. Art. 48 lit. d StGB; Urtei- le des Bundesgerichts 6B_853/2013 vom 20. November 2014 E. 2.4.7 und 6B_680/2012 vom 11. Januar 2013 E. 2.1).
E. 3.6.4.2
Die bundesgerichtliche Praxis zeigt, dass nur ein ausgesprochen positives Nachtatverhalten zu einer maximalen Strafreduktion von einem Drittel führen kann. Zu einem solchen gehört ein umfassendes Geständnis von allem Anfang an und aus eigenem Antrieb, also nicht erst auf konkrete Vorwürfe hin oder nach Vorlage entsprechender Beweise oder gar erst nach Ergehen eines erstinstanzlichen Schuldspruches. Ferner gehört kooperatives Verhalten in der Untersuchung dazu, wenn beispielsweise aufgrund des Verhaltens eines Be- schuldigten weitere Delikte aufgeklärt oder Mittäter zur Rechenschaft gezogen werden können, was ohne sein kooperatives Mitwirken nicht möglich gewesen wäre. Schliesslich gehört Einsicht ins Unrecht der Tat und Reue dazu. Nur wenn all diese Faktoren erfüllt sind, kann eine Strafreduktion von einem Drittel erfolgen. Fehlen einzelne Elemente, ist die Strafe entsprechend weniger stark zu mindern (WIPRÄCHTIGER/ KELLER, in: Basler Kommentar Strafrecht I, a.a.O., N 169 ff. zu Art. 47 StGB; TRECHSEL/THOMMEN, in: TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafge-
- 50 - setzbuch, Praxiskommentar, 3. Auflage, Zürich/St. Gallen 2018, N 22 und N 24 zu Art. 47 StGB).
E. 3.6.4.3
Der Beschuldigte hat den Schachtdeckelwurf nicht generell und konsequent in Abrede gestellt. Nachdem sich dies mit dem übrigen Untersu- chungsergebnis, den klaren unumstösslichen Beweismitteln (z.B. Foto- und Vi- deoaufnahmen Parkdeck 2) deckt, wäre ein ernsthaftes Bestreiten dieser offen- kundigen Fakten auch wenig erfolgsversprechend. Er macht indessen trotz an sich klarer Beweislage teilweise fehlendes Erinnerungsvermögen geltend. Auf- grund der Stärke seiner Alkoholisierung zur fraglichen Zeit nach der besuchten Fussballpartie am Samstagabend erinnere er sich nicht daran und habe erst durch den Zeitungsbericht im "20 Minuten" am Sonntagabend davon erfahren, dass er der Täter sein könnte (vgl. z.B. vorstehend, Erw. III.3.). Dementsprechend liess er seine Täterschaft und seine Urheberschaft bei den im Anschluss an die Tat an seine Freundin gesandten WhatsApp-Nachrichten immer wieder infrage stellen. Damit liegt kein vollumfängliches und vorbehaltloses Geständnis vor. Sei- ne Aussagen lassen darüber hinaus auch immer wieder erkennen, dass ihm die Tat und deren Folgen zwar leid tut, seine Einsicht und Reue indessen nicht verin- nerlicht ist. So habe er "anscheinend" diesen Schachtdeckel geworfen. Leider auf den Kopf des Privatklägers 1. Er habe nicht gewusst, dass dieser sich dort befun- den habe. Er habe den Deckel aus Dummheit irgendwohin geworfen, und leider habe der Deckel jemanden am Kopf getroffen (Prot. I S. 25; Prot. II S. 15 und S. 27 f.). Insgesamt sind Reue oder Einsicht ins Unrecht seiner Tat nur sehr be- grenzt vorhanden. Insgesamt ist dem teilweisen und zögerlichen Anerkennen des objektiven Sachverhaltes im Rahmen des Nachtatverhaltens mit einer lediglich marginalen Reduktion der hypothetischen Einsatzstrafe für die eventualvorsätzlich versuchte Tötung Rechnung zu tragen.
E. 3.6.5
Insgesamt überwiegen die straferhöhend zu berücksichtigende Vor- strafe sowie die Delinquenz während laufender Probezeit das marginal strafmin- dernd wirkende Nachtatverhalten, was zu einer Erhöhung der Freiheitsstrafe um 6 Monate auf 6 Jahre führt.
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E. 3.7
Hinsichtlich der mit Urteil des Bezirksgerichtes Winterthur vom 11. Feb- ruar ergangenen Bestrafung mit einer bedingten Freiheitsstrafe von 15 Monaten, bei einer Probezeit von 2 Jahren (vorstehend, Erw. V.3.6.), stellt sich die Frage des Widerrufs des Vollzugsaufschubes.
E. 3.7.1
Die Staatsanwaltschaft hat vor Vorinstanz den Widerruf des Vollzugs- aufschubes dieser Vorstrafe beantragt und verlangt mit ihrer Anschlussberufung die Bestrafung des Beschuldigten mit 9 Jahren Freiheitsstrafe als Gesamtstrafe, unter Berücksichtigung dieser Vorstrafe (Urk. 99 S. 2). Der Beschuldigte liess da- gegen im Rahmen der Eventualanträge einen Verzicht auf den Widerruf beantra- gen (Urk. 97 S. 1).
E. 3.7.2
Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht den bedingten Teil der Strafe (rev.Art. 46 Abs. 1, 1. Satz StGB). Ist nicht zu erwarten, der Verurteilte werde weitere Straftaten begehen, verzichtet das Gericht auf einen Widerruf (rev.Art. 46 Abs. 2 S. 1 StGB). Eine be- dingte Strafe oder der bedingte Teil einer Strafe ist mithin nur zu widerrufen, wenn eine negative Einschätzung der Bewährungsaussichten gegeben ist, d.h. auf- grund der erneuten Straffälligkeit eine eigentliche Schlechtprognose besteht (BGE 134 IV 143 E. 4.3). Weiter setzt ein Widerruf voraus, dass seit dem Ablauf der Probezeit nicht 3 Jahre oder mehr vergangen sind (rev.Art. 46 Abs. 5 StGB).
E. 3.7.3
Gemäss rev.Art. 46 Abs. 1, 2. Satz StGB hat das Gericht in sinnge- mässer Anwendung von Art. 49 StGB eine Gesamtstrafe zu bilden, sofern die wi- derrufene und die neue Strafe gleichartig sind. Von den vorliegend neu zu beurtei- lenden Delikten fällt die versuchte vorsätzliche Tötung vom 13. Mai 2017 in die erwähnte zweijährige Probezeit. Seit deren Ablauf sind noch keine drei Jahre ver- gangen. Auch wenn es sich bei der versuchten vorsätzlichen Tötung um ein an- ders gelagertes Delikt handelt, als die frühere Drogendelinquenz, zeigt sich den- noch, dass diese erste Verurteilung im Februar 2016 den Beschuldigten nicht sonderlich beeindruckt zu haben scheint. Ungeachtet der ihm bekannten Konse- quenzen bei erneuter Strafbarkeit beging er eine schwerwiegende Straftat. Vor diesem Hintergrund kann dem Beschuldigten auch unter Berücksichtigung der
- 52 - von ihm für die versuchte vorsätzliche Tötung zu gewärtigenden Freiheitsstrafe keine günstige Legalprognose attestiert werden. Im Übrigen stufte auch der psy- chiatrische Gutachter die Rückfallgefahr für erneute Betäubungsmitteldelikte als "deutlich" ein. Für neuerliche Gewalthandlungen sah er hingegen allenfalls eine moderate Rückfallgefahr (Urk. 90 S. 31 und S. 33).
E. 3.7.4
Somit ist die Gewährung des bedingten Vollzuges der Freiheitsstrafe gemäss Urteil des Bezirksgerichtes Winterthur vom 11. Februar 2016 zu widerru- fen und hernach in sinngemässer Anwendung von Art 49 StGB mit der Sanktion für die vorliegend neu zu beurteilenden Delikte gleicher Strafart eine Gesamtfrei- heitsstrafe zu bilden.
E. 3.8
Die mit Urteil des Bezirksgerichtes Winterthur vom 11. Februar 2016 im abgekürzten Verfahren ausgesprochene Freiheitstrafe von 15 Monaten ist rechts- kräftig und damit unabänderlich, weshalb diese der zu bildenden hypothetischen Gesamtstrafe zu Grunde zu legen ist. Damals war der Beschuldigte insbesondere wegen des Handelns mit insgesamt ca. 400 g Amphetamingemisch (entspre- chend rund 58 g Reinsubstanz), womit er über einen Zeitraum von rund sieben Monaten einen Deliktserlös von ca. Fr. 1'800.– erzielt hatte, bestraft worden. Da- neben verkaufte er auch noch LSD und MDMA in kleineren Mengen und lenkte sein Motorrad unter Amphetamineinfluss. Überdies hatte er dieses auch seinem Freund E._____ überlassen, welcher ebenfalls unter Einfluss von Betäubungsmit- teln gestanden hatte und obendrein über keinen Führerausweis verfügte (vgl. Urk. 27/3).
E. 3.8.1
Die Einsichtsfähigkeit des Beschuldigten sei als uneingeschränkt ge- geben zu bewerten. Gehe man von einer ausgeprägten Alkoholintoxikation aus und erachte man die Varianten von den Zeugen G._____ und H._____ (vorste- hend Erw. 3.4.2.) als massgebend, welche ihn als merklich beeinträchtigt be- schrieben hätten, auch ohne Einbezug eines allfälligen Nachtrunkes, sowie den Angaben des Beschuldigten, er habe bis zu drei Liter Bier getrunken und sich merklich beeinträchtigt gefühlt (Erw. IV.3.4.1.), könne eine maximal leichtgradige Minderung seiner Steuerungsfähigkeit und damit der Schuldfähigkeit nach Art. 19 Abs. 2 StGB angenommen werden. Gehe man hingegen von einer eher mittel- gradigen Alkoholwirkung aus und sehe die Alkoholisierung im Sinne der beiden Zeuginnen I._____ und F._____ als weniger ausgeprägt an (Erw. IV. 3.4.3.), sei die Steuerungsfähigkeit noch als gegeben zu erachten, woraus sich eine erhalte- ne Steuerungsfähigkeit ergäbe (Urk. 90 S. 30 und S. 32, Zu 4). Auch in diesem Fall sei die Alkoholisierung des Beschuldigten aber tatförderlich gewesen, da die- se dessen Hemmschwelle gesenkt und die Risikobereitschaft erhöht habe. Dies wäre aber keine ausreichende Grundlage für eine Minderung der Steuerungsfä- higkeit. Ebenso tatförderlich gewesen seien die dissoziale Persönlichkeitsakzen- tuierung und "allfällig das Bedürfnis bei peers Eindruck zu schinden". Das Nach- tatverhalten des Beschuldigten, sich zunehmend weniger klar als Täter zu dekla- rieren und die Motivation, seine Kleider zu verbrennen, weisen laut dem sachver- ständigen Gutachter auf den Einfluss dissozialer Merkmale hin (S. 30 u.).
E. 3.8.2
Die Schlussfolgerungen des im von der Berufungsinstanz eingeholten psychiatrischen Gutachtens und deren Begründung sind überzeugend, weshalb vollumfänglich diese abzustellen ist. Hinsichtlich der Frage des Alkoholisierungs- grades ist zu Gunsten des Beschuldigten (Art. 10 Abs. 3 StPO) von der für ihn
- 40 - günstigeren Variante auszugehen. Zwar ist die Beschreibung einer weniger aus- geprägten Alkoholisierung im Sinne der beiden Zeuginnen I._____ und F._____ nicht weniger glaubhaft, als die Beschreibung der beiden Zeugen G._____ und H._____ und jene des Beschuldigten selbst, doch handelt es sich bei diesen Be- schreibungen um nicht objektivierbare, sondern subjektive momentane Wahr- nehmungen, weshalb die beschriebenen Symptome des unsicheren Gleichge- wichts, der Mühe beim Gehen sowie des Lallens beim Sprechen, nicht ausge- schlossen und widerlegt werden können. Das tatnahe Verfassen der WhatsApp- Nachrichten zeigt aber, dass mit dem psychiatrischen Gutachter für diese Varian- te eine allerhöchstens leichtgradige Verminderung der Steuerungsfähigkeit anzu- nehmen ist.
E. 3.9
Bei den vom Beschuldigten noch vor der Verurteilung vom 11. Februar 2016 begangenen Delikte handelt es sich um die mindestens 3 Mal je rund 1 Gramm zu Fr. 15.– im Raum Winterthur an seinen Kollegen E._____ verkauften Portionen von somit insgesamt 3 Gramm Amphetamingemisch unbekannten Reinheitsgehaltes (Urk. 29 S. 2, Dossier 2: mehrfaches Vergehen gegen das Be- täubungsmittelgesetz).
E. 3.9.1
Diese Verkäufe tätigte er, während und obwohl das damalige Strafver- fahren wegen einschlägiger Straftaten noch lief und obwohl er in diesem Zusam-
- 53 - menhang kurz zuvor bereits mehrmals kurzzeitig inhaftiert worden war. Auf der anderen Seite war er hinsichtlich dieser Tathandlungen von Beginn weg gestän- dig. Insgesamt rechtfertigt dies für diese vor dem Ersturteil vom 11. Februar 2016 begangenen Delikte isoliert betrachtet lediglich eine hypothetische Einsatzstrafe in der Grössenordnung von 30 Tagen.
E. 3.9.2
Im Vergleich zu den bereits abgeurteilten Betäubungsmitteldelikten gemäss Verurteilung vom 11. Februar 2016 treten diese vorliegend nur zu sankti- onierenden vergleichsweise leichten Vergehen gegen das Betäubungsmittelge- setz hinsichtlich des Strafmasses deutlich in den Hintergrund. Dies führt zur Fol- gerung, dass damals auch bei Bekanntsein dieser drei zusätzlichen Verkäufe von insgesamt 3 Gramm Amphetamingemisch im Ergebnis keine höhere Gesamtstra- fe als die damals ausgefällten (nunmehr widerrufenen) 15 Monate Freiheitsstrafe resultiert hätte. Unter diesen konkreten Umständen ist auf eine Zusatzstrafe zu verzichten, und es hat für sämtliche Delikte, welche der Beschuldigte vor dem Ersturteil beging, sein Bewenden mit einer hypothetischen Gesamtstrafe von 15 Monaten Freiheitsstrafe.
E. 3.10
Schliesslich ist mit der hypothetischen Gesamtstrafe von 15 Monaten Freiheitsstrafe und der Freiheitsstrafe für die eventualvorsätzlich versuchte Tö- tung von 6 Jahren in sinngemässer Anwendung des Asperationsprinzips eine Ge- samtfreiheitsstrafe zu bilden (rev.Art. 46 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 49 Abs. 1 StGB). Dabei erweist sich eine Erhöhung der Einsatzstrafe von 6 Jahren für das Delikt nach dem Ersturteil (versuchte vorsätzliche Tötung) um 1 Jahr für die Delik- te vor dem Ersturteil (widerrufene Freiheitsstrafe, inkl. der neu sanktionierten Ver- gehen gegen das BetmG) für angemessen. Somit ist der Beschuldigte unter Einbezug aller Delikte mit einer Gesamtstra- fe von 7 Jahren Freiheitsstrafe zu bestrafen, teilweise als Zusatzstrafe zum Urteil des Bezirksgerichtes Winterthur vom 11. Februar 2016. Einer Anrechnung der vom Beschuldigten erstandenen Untersuchungshaft von insgesamt 34 Tagen an diese Strafe steht nichts entgegen (Art. 51 StGB).
- 54 - 4. Angesichts der Dauer der Freiheitsstrafe entfällt die Möglichkeit eines be- dingten oder teilbedingten Vollzuges (Art. 42 f. StGB). VI. Zivilansprüche 1. Im angefochtenen Urteil wurde der Beschuldigte verpflichtet, dem Privat- kläger 1 Fr. 10'000.– nebst Zins von 5 % ab 13. Mai 2017 als Genugtuung zu be- zahlen. Im Mehrbetrag wurde das Genugtuungsbegehren des Privatklägers 1 ab- gewiesen. Zudem stellte die Vorinstanz fest, dass der Beschuldigte gegenüber dem Privatkläger 1 aus dem eingeklagten Ereignis dem Grundsatze nach scha- denersatzpflichtig ist. Zur genauen Feststellung des Umfanges des Schadener- satzanspruches wurde der Privatkläger 1 auf den Weg des Zivilprozesses verwie- sen (Urk. 69 S. 43, Ziffer 4.a.aa). Weiter wurde der Beschuldigte verpflichtet, der Privatklägerin 2 Fr. 15'399.25 nebst Zins von 5 % auf Fr. 11'988.45 ab 24. Juli 2017 sowie nebst Zins von 5 % auf Fr. 3'410.80 ab 21. November 2017 als Scha- denersatz zu bezahlen. Im Mehrbetrag (Zinsenlauf) wies die Vorinstanz das Scha- denersatzbegehren der Privatklägerin 2 ab (Urk. 69 S. 43, Ziffer 4.b). 2. Die Verteidigung beantragt im Berufungsverfahren für den Fall einer Ver- urteilung des Beschuldigten wegen versuchter vorsätzlicher Tötung die Bestäti- gung der vorinstanzlichen Anordnungen betreffend die Schadenersatzforderun- gen der Privatkläger 1 und 2. In Bezug auf das Genugtuungsbegehren des Privat- klägers 1 macht die Verteidigung dagegen geltend, dass die Zusprechung einer Genugtuung von maximal Fr. 5'000.– den gesamten Umständen angemessen er- scheine (Urk. 97 S. 37 f.). 3. Die allgemeinen Voraussetzungen und Rechtsgrundlagen für die Beurtei- lung der Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche wurden durch die Vorin- stanz zutreffend wiedergegeben (Urk. 69 S. 37 ff.). Dies braucht nicht wiederholt zu werden. 4. Die Vorinstanz setzte sich in ihrem Urteil sodann einlässlich und zutref- fend mit den Schadenersatzbegehren der Privatkläger 1 und 2 auseinander (Urk. 69 S. 37 f. und 40 f.). Auf diese Erwägungen kann verwiesen werden
- 55 - (Art. 82 Abs. 4 StPO). Nachdem auch die amtliche Verteidigung für den Fall einer Verurteilung des Beschuldigten wegen versuchter vorsätzlicher Tötung die Bestä- tigung der vorinstanzlichen Anordnung in Bezug auf die Schadenersatzbegehren der Privatkläger 1 und 2 beantragt (vorstehend, Erw. VI.2.), sind die vorinstanzli- chen Dispositivziffern 4.a.aa und 4.b zu bestätigen. 5. In Bezug auf das Genugtuungsbegehren des Privatklägers 1 ist festzuhal- ten, dass dieser vor Vorinstanz durch seine Rechtsvertretung vorbringen liess, er habe beim Schlag mit dem Schachtdeckel eine immaterielle Unbill erlitten und lei- de vor allem unter den sich im postkommotionellem Syndrom manifestierenden, andauernden dumpfen und klopfenden Kopfschmerzen sowie unter dem Druckge- fühl im rechten Ohr. Zudem seien noch nicht auszuschliessende Spätfolgen und die damit verbundenen Ängste bis hin zu Depressionen bei der Beurteilung der Genugtuungsfrage zu berücksichtigen (Urk. 58 S. 17). 5.1. Der Beschuldigte griff widerrechtlich und schuldhaft in die physische und psychische Integrität des Privatklägers 1 ein und verletzte diesen in seinen Persönlichkeitsrechten. Die diesem zugefügten Verletzungen, ein Schädelhirn- trauma, eine Schädelkalottenfraktur links parietal bis frontal in den Sinus frontalis reichend, eine frontale Epiduralblutung links und eine Contre Coup Subarachnoi- dalblutung sowie eine Kontusion der Schulter links und die dadurch ebenfalls ver- ursachte Arbeitsunfähigkeit von 100 % ab 13. Mai 2017 bis 4. Juni 2017 und den dreitägigen Spitalaufenthalt stellen eine schwere Verletzung dar. Das Tatver- schulden des Beschuldigten wurde lediglich im weiten, bis zu 20 Jahre Freiheits- strafe reichenden Strafrahmen als noch leicht eingestuft (Erw. V.3.4.3.). Vor dem Hintergrund, dass der arglose Privatkläger 1 von einem aus dem Hinterhalt aus
E. 4
Unbestritten und durch das übrige Untersuchungsergebnis erstellt ist so- mit der objektive Sachverhalt insoweit, dass der Beschuldigte sich zur fraglichen Zeit an der Tatörtlichkeit aufgehalten hatte (z.B. Foto- und Videoaufnahmen von Parkdeck 2: Urk. 10/2 Anh. 1+2; Urk. 15/2 S. 5; Urk. 15/1; Urk. 1/7; so bereits die Vorinstanz detailliert, mit korrekt zitierten Aktenstellen: Urk. 69 S. 7; Art. 82 Abs. 4 StPO), wo um 20.08 Uhr ein Schachtdeckel mit einem Durchmesser von 32 cm, einer Höhe: 2,5 cm, und einem Gewicht von 2,275 kg, vom 2. Parkdeck am Bahnhof in Winterthur aus einer Höhe von rund 11,13 m auf das insbesondere durch FCZ-Anhänger belebte Perron 9 geschleudert wurde und den dort stehen- den Privatkläger 1 linksseitig am Kopf und an der linken Schulter traf, wodurch dieser eine Schädelkalottenfraktur links, Blutungen unter dem Schädelknochen und in den Hirnhäuten sowie eine Prellung der linken Schulter erlitten hatte.
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E. 4.1
Beim objektiven äusseren Anklagesachverhalt bleibt somit noch zu er- stellen: - die zweifelsfreie Täterschaft des Beschuldigten; und beim subjektiven Anklagesachverhalt: - dass der Beschuldigte den Schachtdeckel willentlich und im Wissen darum geworfen habe, dass das Perron zum Gleis 9 zur Tatzeit durch FCZ- Anhänger deutlich belebt gewesen sei, - dass – insbesondere im Falle eines Volltreffers am Kopf – der Tod des Ge- troffenen mögliche Folge des Schachtdeckelwurfes sein könnte, sowie - dass der Beschuldigte solche möglichen Folgen gewollt oder zumindest in Kauf genommen habe.
E. 4.2
Was der Täter wusste, wollte und in Kauf nahm, betrifft sog. innere Tat- sachen und ist damit Tatfrage. Rechtsfrage ist hingegen, ob gestützt auf die fest- gestellten Tatsachen Fahrlässigkeit, Eventualvorsatz oder direkter Vorsatz gege- ben ist (vgl. BGE 133 IV 9 E. 4.1). Die Beurteilung, inwiefern auf der Basis eines erstellten Sachverhaltes ein Vorsatz für eine versuchte vorsätzliche Tötung im Sinne von Art. 111 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB erstellt werden kann, stellt somit eine Rechtsfrage dar (BGE 137 IV 1 E. 4.2.3; BGE 135 IV 152 E. 2.3.2).
E. 4.3
Die bestrittenen Teile des Anklagesachverhaltes sind demzufolge mit Hilfe der Untersuchungsakten, der Aussagen der Befragten und der vor Gericht vorgebrachten Argumente nach den allgemeingültigen Beweisregeln zu erstellen. Die Rechtsfrage ist im Rahmen der rechtlichen Würdigung zu beurteilen (nachfol- gend, Erw. IV.2.3.).
E. 4.4
Als Beweismittel liegen die Aussagen des Beschuldigten (Urk. 10/1–5, Prot. I S. 15 ff.; Prot. II S. 8 ff.), die Aussagen von E._____ als (damals) Beschul- digter, inklusive Konfrontationseinvernahmen mit dem Beschuldigten (Urk. 9/1+2; Urk. 10/3+4), und jene des Privatklägers, B._____ (Urk. Urk. 11/1; Urk. 11/2), so- wie jene der Zeugen F._____ (Urk. 11/3), G._____ (damalige Freundin des Be- schuldigten: Urk. 11/4), H._____ (Urk. 11/5), I._____ (Freundin von E._____:
- 11 - Urk. 11/6), J._____ (Urk. 11/7), K._____ (Urk. 11/8), L._____ (Urk. 11/9) und M._____ (Urk. 11/10), welche alle im Beisein des Beschuldigten staatsanwalt- schaftlich befragt wurden, als Personalbeweis vor. Als Sachbeweismittel stehen im Wesentlichen eine Fotodokumentation zum Tatort (Urk. 5), 2 CD's mit Video- aufnahmen vom Bahnhof Winterthur (Urk. 6), eine Fotodokumentation zu den Vi- deoaufnahmen (Urk. 7), eine undatierte Fotodokumentation betreffend den Be- schuldigten (Urk. 15/1), die Fotodokumentation des Forensischen Instituts Zürich vom 21. Juni 2017 mit Situationsplänen, Standbildern der Überwachungskameras (Videoaufzeichnungen, Tatortaufnahmen und Atelieraufnahmen des Schachtgit- terdeckels (Urk. 15/2; Urk. 6), der Bericht der Kantonspolizei Zürich vom 18. Juni 2017 über die ausgelesenen iPhones des Beschuldigten und von E._____ (Urk. 20), das Protokoll der ärztlichen Untersuchung des Privatklägers vom 13. Mai 2017, 23.30 Uhr, den Provisorischen Austrittsbericht aus dem Kantonsspital Winterthur (KSW) betreffend den Privatkläger vom 15. Mai 2017, den Ärztlichen Bericht zur Blutalkoholanalyse des Privatklägers vom 26. Mai 2017, den Ärztli- chen Befund des KSW betreffend den Privatkläger vom 2. Juni 2017 und das Pharmakologisch-Toxikologische Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Zürich betreffend den Privatkläger vom 8. Juni 2017 (Urk. 12/2+3; Urk. 12/7-9), zur Verfügung. Ferner ist ein Gutachten der Arbeitsgruppe für Un- fallmechanik (AGU) vom 21. Juni 2017 zum Schachtdeckelwurf und dessen Ge- fahrenpotential, mit Ergänzung vom 16. August 2017 (Urk. 14/2+6), sowie je ein Gutachten vom 15. resp. 19. Juni 2017 zur Haaranalyse des Beschuldigten betr. Alkohol- resp. Betäubungsmittelkonsum (Urk. 16/5+6) und das Psychiatrische Gutachten vom 30. April 2019 über den Beschuldigten (Urk. 90), vorhanden.
E. 4.5
In einem Strafprozess sind an den Beweis von Täterschaft und Schuld hohe Anforderungen zu stellen. Das Gericht legt gemäss Art. 10 Abs. 2 StPO sei- nem Urteil denjenigen Sachverhalt zu Grunde, den es aus seiner freien, aus der Hauptverhandlung und aus den Untersuchungsakten geschöpften Überzeugung als verwirklicht erachtet. Ist der Beschuldigte nicht geständig und äussert er ande- re Sachverhaltsdarstellungen, als sich durch die übrigen Beweismittel und Indi- zien ergeben, so ist nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung aufgrund der Aussagen und aller in Betracht fallenden Umstände zu prüfen, ob der nicht mit
- 12 - Sicherheit feststehende Sachverhalt als gegeben erachtet werden kann (ZR 72 Nr. 80). Ein Schuldspruch darf nur dann erfolgen, wenn die Schuld des Beschul- digten mit hinreichender Sicherheit erstellt ist, mit anderen Worten, wenn Beweise dafür vorliegen, dass der Beschuldigte mit seinem Verhalten objektiv und subjek- tiv den ihm zur Last gelegten Straftatbestand verwirklicht hat. Das Gericht muss eine persönliche Gewissheit hinsichtlich der Tatschuld erhalten. Nicht ausrei- chend ist, wenn die vorliegenden Beweise zwar objektiv klar auf eine Schuld des Beschuldigten hindeuten, das Gericht aber persönlich nicht zu überzeugen ver- mögen. Dabei kann jedoch nicht verlangt werden, dass die Tatschuld gleichsam mathematisch sicher und unter allen Aspekten unwiderlegbar feststeht. Eine bloss theoretische, entfernte Möglichkeit, dass der wirkliche Sachverhalt anders sein könnte, genügt nicht, um einen Freispruch zu begründen. Es muss genügen, wenn vernünftige Zweifel an der Schuld des Beschuldigten ausgeschlossen wer- den können. Hingegen ist irrelevant, ob das Gericht tatsächlich zweifelt, denn massgebend ist, ob bei einer objektiven Betrachtungsweise solche Zweifel ange- bracht gewesen wären. Wenn sich das Gericht nach Erschöpfung aller Erkennt- nisquellen weder von der Existenz noch von der Nichtexistenz der beweisbedürf- tigen Tatsachen zu überzeugen vermag, ist nach dem in Art. 10 Abs. 3 StPO fest- gehaltenen Grundsatz "in dubio pro reo" von der für den Beschuldigten günstige- ren Sachlage auszugehen (SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des Schweizerischen Strafprozesses, 3. Auflage, Zürich/St.Gallen 2017, N 227 ff.; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3. Auflage 2018, N 4 ff. zu Art. 10 StPO).
E. 4.5.1
Stützt sich die Beweisführung auf die Aussagen von Beteiligten, so sind diese frei zu würdigen (Art. 10 Abs. 2 StPO). Es ist anhand sämtlicher Um- stände, die sich aus dem gesamten Verfahren ergeben, zu untersuchen, welche Sachdarstellung überzeugend ist, wobei es vorwiegend auf den inneren Gehalt der Aussagen ankommt, verbunden mit der Art und Weise, wie die Angaben er- folgen. Bei der Würdigung von Aussagen darf nicht einfach auf die Persönlichkeit oder allgemeine Glaubwürdigkeit von Aussagenden abgestellt werden. Massge- bend ist vielmehr die Glaubhaftigkeit der konkreten, im Prozess relevanten Aus- sagen (BGE 133 I 33 E. 4.3). Diese sind einer kritischen Würdigung zu unterzie-
- 13 - hen, wobei auf das Vorhandensein von sogenannten Realitätskriterien grosses Gewicht zu legen ist. Die wichtigsten Realitätskriterien sind dabei die „innere Ge- schlossenheit“ und „Folgerichtigkeit in der Darstellung des Geschehnisablaufes“; „konkrete und anschauliche Wiedergabe des Erlebnisses“ sowie die „Schilderung des Vorfalles in so charakteristischer Weise, wie sie nur von demjenigen zu er- warten ist, der den Vorfall selber miterlebt hat“; „Kenntlichmachung der psychi- schen Situation von Täter und Zeuge bzw. unter Mittätern“; „Selbstbelastung oder unvorteilhafte Darstellung der eigenen Rolle“; „Entlastungsbemerkungen zuguns- ten des Beschuldigten“; „Konstanz der Aussage bei verschiedenen Befragungen, wobei sich aber sowohl Formulierungen als auch Angaben über Nebenumstände verändern können“ (HAUSER, Der Zeugenbeweis im Strafprozessrecht mit Berück- sichtigung des Zivilprozesses, Zürich 1974, S. 316). Andererseits sind auch allfäl- lige Phantasie- oder Lügensignale zu berücksichtigen. Als Indizien für falsche Aussagen gelten „Unstimmigkeiten oder grobe Widersprüche in den eigenen Aus- sagen“, „Zurücknahme oder erhebliche Abschwächungen in den ursprünglichen Anschuldigungen“, „Übersteigerungen in den Beschuldigungen im Verlaufe von mehreren Einvernahmen“, „unklare, verschwommene oder ausweichende Antwor- ten“ sowie „gleichförmig, eingeübt und stereotyp wirkende Aussagen“. Fehlen Re- alitätskriterien oder finden sich Lügensignale, so gilt dies als Indiz für eine Falsch- aussage.
E. 4.5.2
Es steht grundsätzlich nichts im Wege, die erwähnten Kriterien bei Aussagen einer beschuldigten Person in analoger Weise heranzuziehen, um Auf- schluss über die Glaubhaftigkeit einzelner Angaben zu erlangen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass sich die Motivationslage der beschuldigten Person in der Regel von derjenigen eines Zeugen unterscheidet. Wer eines Deliktes beschuldigt wird, dürfte als direkt Betroffener ein ganz erhebliches – grundsätzlich legitimes – Inte- resse daran haben, die Geschehnisse in einem für ihn günstigen Licht erscheinen zu lassen. Daraus darf jedoch nicht bereits der generelle Schluss gezogen wer- den, die Aussagen einer beschuldigten Person seien deshalb stets mit grosser oder grösster Zurückhaltung zu würdigen. Dies liefe auf eine rechtsstaatlich un- haltbare Benachteiligung der beschuldigten Person hinaus, indem zumindest der Anschein oder Eindruck erweckt würde, man glaube ihr von vornherein weniger
- 14 - als etwa einem Belastungszeugen. Die besondere Motivationslage ist dennoch insofern von Belang, als die beschuldigte Person bei einzelnen Sachverhaltsbe- reichen ein zusätzliches und offenkundiges Interesse haben kann, nicht die Wahr- heit zu sagen, was bei einem – unbeteiligten – Zeugen in der Regel nicht der Fall ist.
E. 4.6
Da den Aussagen des Beschuldigten bei der nachfolgenden Beweis- würdigung erhebliche Bedeutung zukommt, sind diese nachfolgend zusammenge- fasst wiederzugeben. Der Beschuldigte wurde erst am 17. Mai 2017, um 06.20 Uhr, rund vier Tage nach den anklagegegenständlichen Vorkommnissen, an sei- nem Wohnort verhaftet (Urk. 22/1) und machte anlässlich seiner ersten polizeili- chen Befragung vom selben Tag, um 13.30 Uhr, auf Anraten der amtlichen Ver- teidigung zur Sache vom Aussageverweigerungsrecht Gebrauch (Urk. 10/1 S. 2 ff.).
E. 4.6.1
Anlässlich der staatsanwaltschaftlichen Hafteinvernahme vom 18. Mai 2017, ab 15.14 Uhr, gab der Beschuldigte auf Vorhalt des Anklagevorwurfes im Wesentlichen erstmals zu Protokoll (Urk. 10/2 S. 2 ff.), er habe mit seinem Anwalt unter vier Augen sprechen können. Er gebe zu, an diesem Fussballmatch gewe- sen zu sein. Er sei aber ziemlich betrunken gewesen. Er habe recht viel Bier ge- trunken. Sonst könne er sich nicht mehr so gross erinnern. Er wisse noch, dass sie gehetzt worden seien von vermummten Personen. Ob dies FCZ-Fans gewe- sen seien, wisse er nicht genau. Die hätten ihnen etwas nachgeworfen. Was, wis- se er nicht. Er habe dann etwas zurückgeworfen. Er sei dann in dieses Parkhaus bzw. dann auf die andere Seite zu seiner Freundin G._____. Die habe ihn abge- holt. Genau könne er sich nicht mehr erinnern. Er sei nicht so ein Mensch, der anderen so etwas antue. Auf entsprechende Frage: E._____ sei ein guter Kolle- ge. I._____ sei dessen Freundin. Die kenne er auch. M._____ kenne er auch. Dies sei auch ein Kollege. E._____ und dessen Freundin habe er im Stadion zu- fällig getroffen. Kurz vor Feierabend habe er noch nicht gewusst, dass er an den Match gehen werde. J._____ habe ihn eingeladen und sein Ticket bezahlt. Auf Frage bestätigte der Beschuldigte nochmals, dass E._____ ein guter Kollege sei. Er könne von sich sagen, dass er recht betrunken gewesen sei, und er glaube,
- 15 - auch die Anderen seien ziemlich betrunken gewesen. Neben Alkohol habe er nichts konsumiert, kein Amphetamin, kein LSD, nur Bier. Auf die Frage, wo dies gewesen sei, als sie von Vermummten gejagt worden seien, erklärte der Beschul- digte, dies sei auf dem Weg zwischen Schützenwiese und Bahnhof Winterthur gewesen. Ca. in der Mitte oder kurz nach der Mitte der Wegstrecke. Nicht im Be- reich des Bahnhofs. Ja, ihm sei etwas nachgeworfen worden. Was genau, wisse er nicht. Irgendetwas Metallisches. Er habe es dann zurückgeworfen. Auf die Fra- ge, ob er auf das Parkdeck des Bahnhofs gegangen sei, antwortete er u.a. (S. 4), durch das Parkhaus gegangen zu sein, um auf der anderen Seite seine Freundin G._____ zu treffen. Er sei über das oberste Deck des Parkhauses gegangen, wo man unter freiem Himmel sei. Er wisse nicht, wann er seine Freundin getroffen habe. Ja, er glaube, dass sie vor dem Treffen kurz telefoniert hätten. Dies könne man auf seinem Telefon sehen. Auf dem vorgehaltenen (der Einvernahme beige- hefteten) Foto sei E._____. Daneben sei er. Ja, das zweite Foto sei oben auf dem Parkdeck des Bahnhofs. Er wisse nicht mehr so viel von diesem Abend. Er wisse es zeitlich nicht mehr genau. Auf die Frage, man sehe auf dem Fotobogen, dass ein Schachtdeckel herausgenommen worden sei, ob er diesen herausgenommen habe, antwortetet der Beschuldigte (S. 5), er könne sich nicht mehr daran erin- nern. Auf den Vorhalt, man sehe, dass er zusammen mit E._____ um 20:07:35 Uhr dort bei der Abwurfstelle gestanden sei und dass um 20:08:46 Uhr der Schachtdeckel nach unten geworfen worden sei, ob er diesen geworfen habe, er- klärte der Beschuldigte erneut, er sei betrunken gewesen, er möge sich nicht er- innern. Wie gesagt, er könne sich gar nicht mehr erinnern. Er sei noch nie so be- trunken gewesen. Auf Vorhalt, E._____ sage, am Montag (gemeint nach den Ge- schehnissen) noch mit dem Beschuldigten gesprochen zu haben, der Beschuldig- te habe den Schachtdeckelwurf nochmals zugegeben, er habe den Beschuldigten aufgefordert, zur Polizei zu gehen, was dieser aber nicht habe tun wollen (S. 5 u.), gab der Beschuldigte weiter zu Protokoll, er wisse es nicht. Er sei am Montag im- mer noch verwirrt gewesen. Am Samstagabend sei vieles passiert. Er habe jeden- falls gehört, dass es an diesem Abend viele Probleme gegeben habe. Auf den weiteren Vorhalt, E._____ habe gesagt, am Montag darauf, am Abend im Ge- schäft seines Vaters, hätten sie sich über den Vorfall unterhalten, und der Be-
- 16 - schuldigte habe zu Herrn E._____ gesagt, er habe den zweiten Schachtdeckel bereitgemacht, aber offensichtlich nicht geworfen, meinte der Beschuldigte (S. 6), er könne sich an dieses Gespräch nicht mehr so genau erinnern.
E. 4.6.2
Anlässlich der staatsanwaltschaftlichen Konfrontationseinvernahme zusammen mit E._____ vom 30. Mai 2017 ergänzte der Beschuldigte von sich aus im Wesentlichen (Urk. 10/3 S. 2 ff.), er sei damals über einen Zaun gefallen. Das mit dem Bier habe er schon gesagt. Er habe sich die Beweise und die Aus- sagen von E._____ angeschaut. Er müsse das offenbar getan haben. Er meine, er sehe keinen Grund, dass E._____ ihn unrichtig belasten sollte. Er meine damit, dass er anscheinend einen Schachtdeckel geworfen haben soll. Er könne sich aber nicht aktiv daran erinnern. Auf Vorhalt, dass noch ein zweiter Schachtdeckel im Parkhaus nicht mehr an seinem Platz gewesen sei, erklärte der Beschuldigte (S. 3), er könne sich nicht erinnern. Er sehe keinen Grund, dass E._____ ihn un- richtig belasten sollte. Sie seien gute Freunde (S. 4). Auf Ergänzungsfrage von E._____, ob er sich wirklich an nichts mehr erinnern könne, antwortete der Be- schuldigte: "Nein, nicht wirklich." Und auf Ergänzungsfrage seiner amtlichen Ver- teidigung, woran er sich denn noch erinnern könne, gab er zu Protokoll, er könne sich daran erinnern, dass er nach dem Match auf dem Weg zum Bahnhof gewe- sen und über einen Zaun gefallen sei, und dass er eine Treppe hinaufgegangen sei, welche zum Dach des Parkings geführt habe. Nachher könne er sich wieder erinnern, dass er seine Freundin vor der Post am Bahnhof Winterthur bei den Kurzzeitparkplätzen getroffen habe. Sie habe ihn dann nach Hause gefahren. Auf Ergänzungsfrage der Verteidigung von E._____ gab der Beschuldigte weiter zu Protokoll (S. 5), er glaube, gestützt auf die ihm nun vorliegenden Unterlagen, ha- be E._____ zu ihm gesagt, er solle das unterlassen, das mit dem Werfen, und er glaube, dass er diesen unten noch gesehen habe. Auf weitere Ergänzungsfrage, ob er sicher sei, dass E._____ diesen Schachtdeckel nicht geworfen habe, meinte der Beschuldigte, dass er anhand der Unterlagen und aufgrund dessen, was E._____ bislang ausgesagt habe, keinen Grund sehe, dass dieser ihn unrichtig belasten sollte. Und auf weitere Ergänzungsfrage der Verteidigung von E._____, wo E._____ gestanden sei, als dieser ihm zugerufen habe, er solle es unterlas-
- 17 - sen, ergänzte der Beschuldigte: "Das weiss ich nicht genau. Ich hörte einfach, dass er das sagte."
E. 4.6.3
Anlässlich der zweiten staatsanwaltschaftlichen Konfrontationseinver- nahme mit E._____ vom 12. Juni 2017 gab der Beschuldigte im Wesentlichen zu Protokoll (Urk. 10/4 S. 3 ff.), er habe die Aussagen der (gleichentags befragten) Zeugen zur Kenntnis genommen. Er habe nichts Weiteres dazu zu sagen. Es hät- ten eigentlich alle richtig ausgesagt. Auf Vorhalt des WhatsApp-Chats gemäss der Zeugeneinvernahme von Frau G._____ und der Frage, ob er das geschrieben habe, erklärte der Beschuldigte: "Ja, ich habe das geschrieben. Die weiss einge- färbten Textzeilen sind von mir. Die grün eingefärbten von meiner Freundin G._____." Und auf die nachfolgende Frage, dann habe er um 20.11 Uhr ge- schrieben: "Ich han en tolledeckel uf zürifäns geschosse"?, gab er zu Protokoll: "Ja. So steht es." Auf die nächste Frage, ob es richtig sei, dass er dann in ver- schiedenen Gesprächen mit seiner Freundin bzw. mit H._____ den Schachtde- ckelwurf besprochen und bestätigt habe und mögliche Konsequenzen besprochen habe, erklärte der Beschuldigte (S. 3 u.): "Am Sonntag fuhr ich mit dem Zug und habe den 20 Minuten Artikel gesehen. Ich bleibe dabei, dass ich heute nicht mehr aktiv weiss, dass ich den Schachtdeckel geworfen habe." Auf weitere Frage (S. 4): Kokain konsumiere er vielleicht so alle zwei Monate. Amphetamine eigent- lich nicht. Alkohol trinke er auch nur sehr selten. Und auf Ergänzungsfragen sei- ner Verteidigung gab der Beschuldigte schliesslich zu Protokoll (S. 4 f.), ca. fünf bis sechs Halbliterbecher Bier im Verlauf des Matches getrunken zu haben und am Sonntag zur Arbeit gegangen zu sein. Beim Aufstehen habe er "einen Kater" gehabt und während der Arbeit zwei Mal erbrechen müssen. Bis 17 Uhr habe er gearbeitet und dann den Zug genommen und diesen "20 Minuten-Artikel" gele- sen, wobei er erstmals den Verdacht gehabt habe, dass er das gewesen sei. An- schliessend habe er sich mit H._____ und L._____ im Stadtpark Winterthur ge- troffen. Als er den Bericht im "20 Minuten" gesehen habe, sei er davon ausge- gangen, dass er diese Tat selber begangen habe. An die WhatsApp-Nachricht an G._____ von 20.11 Uhr, wonach er einen "tolledeckel uf zürifäns gschosse" habe, könne er sich nicht mehr erinnern.
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E. 4.6.4
Anlässlich seiner staatsanwaltschaftlichen Schlusseinvernahme vom 18. Dezember 2017 anerkannte der Beschuldigte den ersten Absatz des Ankla- gesachverhaltes betr. versuchte Tötung, wonach er sich am Samstagabend, 13. Mai 2017, nach der von ihm in Winterthur besuchten Fussballpartie FC Win- terthur gegen FC Zürich sowie nach dem Konsum von einigem Alkohol zum Bahnhof Winterthur und dort auf das Parkdeck 2 begeben hatte. Er sei aber kein Anhänger irgendeiner Fussballmannschaft (Urk. 10/5 S. 3). Zum restlichen Ankla- gesachverhalt wollte er sich nicht äussern (Urk. 10/5 S. 4).
E. 4.6.5
Vor Vorinstanz bestätigte der Beschuldigte erneut, am fraglichen Fussballspiel in Winterthur gewesen zu sein und gab weiter im Wesentlichen zu Protokoll (Prot. I S. 15 ff.), er sei zusammen mit E._____, I._____, J._____ und M._____ am Match gewesen. Es seien gute Freunde von ihm gewesen. Seit dem Vorfall verkehre er nicht mehr mit diesen. Während des Spiels habe er 5 bis 6 Halbliterbecher Bier getrunken. Am nächsten Tag (Sonntag) habe er von 8 Uhr bis 17 Uhr arbeiten müssen. Er habe sich zwei Mal übergeben müssen und sich durch den Tag gekämpft.
E. 4.6.5.1
Nach dem Fussballspiel habe er nach Hause gehen wollen. Seine damalige Freundin, G._____, habe ihn wahrscheinlich nach Hause fahren wollen. Anscheinend habe er ihr eine WhatsApp-Nachricht geschickt, möge sich aber nicht mehr daran erinnern. Wo er nach dem Spiel von der Schützenwiese her- kommend durchgegangen sei, wisse er nicht mehr genau. Er wisse noch halb- wegs, dass er über etwas gestolpert sei (S. 18). Wo dies gewesen sei, wer in je- nem Moment und nach dem Spiel noch mit ihm zusammen gewesen sei, wisse er nicht mehr. Er sei anscheinend von seiner Freundin bei der Post abgeholt wor- den. Dort sei er auch in der Vergangenheit immer von ihr mit dem Auto abgeholt worden. Er denke nicht, dass man die Unterführung nehme, wenn man auf das Parkdeck hinaufgehe (S. 19). Er denke, E._____ sei in seiner Begleitung gewe- sen. Er sei sehr wahrscheinlich über eine Treppe, die dort hindurchführe auf das Parkdeck gekommen. Auf Vorhalt der Fotos im Anhang der Hafteivernahme (Urk. 10/2): Ja, er habe im Vorverfahren anerkannt, dass E._____ und er dies seien. Dies sei auf dem 1. Parkdeck gewesen. Er sehe auf diesem Foto sehr be-
- 19 - trunken aus, wie er so in die Gegend schaue. Worauf er geschaut habe, wisse er nicht mehr genau. Sehr wahrscheinlich einfach durch die Gegend (S. 20). Ja, es sei richtig, dass er an das Geländer lehne und unter ihm sich das Perron zum Gleis 9 befinde, wo der Sonderzug für die FCZ-Fans einfahren sollte. Auf Frage, ob er auf diese Personen hinuntergeschaut habe, meinte der Beschuldigte, von der provisorischen Treppe aus sehe man gar nicht auf das Gleis 9. Warum er dort am Geländer gestanden sei, wisse er nicht. Nein, ihm sei nicht bewusst gewesen, dass die Leute, welche auf jenen Zug gewollt hätten, vornehmlich FCZ-Fans ge- wesen seien, welche hätten nach Hause gehen wollen. Im Nachhinein wisse er das. Aber in jenem Moment habe er nichts überlegt. Er habe irgendwie ja auch gar nicht gekonnt. Weshalb er zusammen mit E._____ dort gestanden sei, wisse er nicht. Auf dem Foto habe er dort noch einen Mann mit gräulichem Haar gese- hen. Wie lange er dort gestanden sei, wisse er nicht. Ja, es sei richtig, dass er dann auf das 2. Parkdeck hinaufgegangen sei (S. 21), weshalb, wisse er nicht. Es sei richtig, dass man das Parkdeck auch im 1. Obergeschoss hätte queren kön- nen, um auf die andere Seite zu gelangen. Auf Frage, er habe mit G._____ bei der Post abgemacht und habe zu diesem Zweck auf die andere Seite rübergehen wollen. Wieso er auf das 2. Parkdeck gegangen und das Parkdeck nicht im 1. Obergeschoss gequert habe, meinte der Beschuldigte, das wisse er nicht. Ja, das 2. Parkdeck sei sehr unbelebt gewesen. Ja, es sei richtig, dass auf dem Video in den Akten zu sehen sei, wie zwei Personen, er und E._____, dort auf der Leit- planke an der Parkdeckwand im 2. Parkdeck stünden. Er habe dort irgendwo hin- geschaut (S. 22), sehr wahrscheinlich nach rechts, nach links, nach vorne oder auch nach unten. Ja, es treffe zu, dass sich ihr Standort genau über dem Perron zum Gleis 9 befunden habe. Weshalb er genau an diesem Ort auf die Leitplanke gestiegen sei, wisse er nicht. Auf Vorhalt, wonach ihm die Staatsanwaltschaft vorwerfe, einen 2,275 Kilogramm schweren Schachtdeckel behändigt und über das Geländer auf das Perron 9 geworfen zu haben, erklärte der Beschuldigte, ja, er anerkenne dies (S. 23). Er glaube, die Schachtdeckel lägen im Boden des Parkdecks. Anscheinend brauche man nicht viel, um diesen Schachtdeckel aus dem Boden zu bekommen. Er könne nicht mehr genau sagen, wie er diesen her-
- 20 - ausgenommen habe. Wozu er diesen rausgenommen habe, wisse er bis heute noch nicht. Er wisse nicht, wer den zweiten Schachtdeckel herausgelöst habe.
E. 4.6.5.2
Den Vorhalt (Prot. I S. 24), ob es richtig sei, dass er zunächst auf dem Parkdeck 1 am Geländer gestanden sei und auf das Perron zum Gleis 9 hin- untergeschaut habe, danach zusammen mit E._____ ins Parkdeck 2 gegangen, dort auf die Leitplanke der Parkhauswand geklettert sei und über die Parkhaus- wand hinunter auf das Perron zum Gleis 9 geschaut habe, wo immer noch Perso- nen umhergegangen seien, welche auf den Zug gewollt hätten, bestätigte der Be- schuldigte mit: "Ja.". Und auf die Frage, ob er mit diesen Personen kommuniziert habe, meinte er: "Vielleicht hat man sich einmal angeschaut." Die Folgefrage, ob man sich den Mittelfinger gezeigt habe, beantwortete er mit: "Kann gut sein, ja." Er habe keine Ahnung und könne nicht mehr sagen, weshalb man dies getan ha- be (S. 24). Und auf die Frage, weshalb er diesen Schachtdeckel geworfen habe, gab der Beschuldigte zu Protokoll: "Ich weiss bis heute nicht, warum das passiert ist." Auf Vorhalt, wonach G._____ um 20.11 Uhr eine WhatsApp-Nachricht von seinem Handy, mit den Worten, erhalten habe: "ich han en tolledeckel uf zürifäns gschosse", er habe im Vorverfahren eingeräumt, diese geschrieben zu haben, die weissen Textnachrichten stammten von ihm, die grünen von G._____, meinte er, ja, sehr wahrscheinlich sei dies schon zutreffend (S. 25 oben). Anscheinend habe er diesen Schachtdeckel "geschossen". Leider auf den Kopf von Herrn B._____. Er habe nicht gewusst, dass dieser sich dort befunden habe. Er habe den Deckel aus Dummheit irgendwohin geworfen, und leider habe der Deckel jemanden am Kopf getroffen. Und auf Frage, was er gemäss Wortlaut der WhatsApp-Nachricht gewusst habe, gab der Beschuldigte zu Protokoll: "Dass der Schachtdeckel auf das Gleis fiel, wo der Extrazug der Zürcher Fans war." (S. 26 oben). Nein, vorher habe er nicht gewusst, dass dort auf dem Perron FCZ-Fans gewesen seien. Auf nochmaligen Vorhalt: "ich han en tolledeckel uf zürifans gschosse.", meinte der Beschuldigte: "Sehr wahrscheinlich habe ich dann gesehen, dass einige ein FCZ- Leibchen anhatten. Im Voraus wusste ich dies aber nicht." Nein, es sei nicht rich- tig, dass das Perron sehr belebt gewesen sei.
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E. 4.6.5.3
Es könne jemand sterben, wenn man einen mehr als 2 Kilogramm schweren Schachtdeckel auf Menschen werfe. Wie er diesen geworfen habe, wisse er nicht. Zur Schilderung von E._____, wonach er den Schachtdeckel von der Hüfte mit Schwung an beiden Händen geworfen habe, meinte der Beschuldig- te, dies könne gut möglich sein (S. 26 u.). Danach sei er auf der anderen Seite hinuntergegangen und danach zu G._____. Wahrscheinlich sei er auf dem Park- deck oben gewesen, als er die WhatsApp-Nachricht um 20.11 Uhr geschrieben habe. Wo E._____ gewesen sei, als er den Schachtdeckel geworfen habe, wisse er nicht mehr. Ja, anscheinend habe E._____ dazu etwas gesagt, als er den Schachtdeckel geworfen habe (S. 27 u.). B._____ habe er nicht gekannt. Leider sei dieser ein Zufallsopfer gewesen. Was er beim Schachtdeckelwurf gedacht ha- be, wisse er nicht.
E. 4.6.5.4
Ein Treffer mit einem über 2 Kilogramm schweren aus einer Höhe von 11.13 Metern geworfenen Schachtdeckel könne tödliche Folgen haben. Auf Vorhalt der Verletzungen von B._____ gab der Beschuldigte weiter zu Protokoll (S. 28 u.): "Ich kann nur sagen, dass es mir leid tut, was passiert ist. Ich würde das keiner Person wünschen und würde es auch nicht mehr machen." Er sei im Nachhinein selber erschrocken, was hätte passieren können oder passiert sei. Auf Vorhalt der (weiteren) WhatsApp-Nachricht von 20.28 Uhr (S. 29), wonach er noch nicht erwischt worden sei, und von 20.44 Uhr, wonach er "neeeeega baoffffeeee" gewesen sei, und von 20.57 Uhr, als er gefragt habe: "wo sind ihr, mini recht hand tuet weh", gab der Beschuldigte weiter zu Protokoll: Ja, die Nach- richten wurden von meinem Handy geschrieben." Was in der Zeit zwischen 20.11 Uhr und 20.57 Uhr passiert sei, wisse er nicht. Es könne sein, dass er nach unten gegangen sei zum Kiosk oder zum Migrolino. Ja, in diesem Zeitraum habe er noch ein Bier getrunken, das er nicht mehr fertiggeschafft habe. Woher er dieses gehabt habe, wisse er nicht mehr. Es könne gut sein, dass er I._____ getroffen habe, bevor er zu G._____ gegangen sei (S. 30 u.). Ja, im Rausch halt, habe er gegenüber G._____ und F._____ sehr wahrscheinlich bestätigt, dass er den Schachtdeckel geschmissen habe (S. 31). Ja, halbwegs habe er sich in jenem Zeitpunkt noch daran erinnert. Ja, es sei herumgegangen, dass jemand einen Schachtdeckel geworfen habe. Und er habe geahnt und gedacht, dass er es sehr
- 22 - wahrscheinlich hätte sein können. Es könne sein, dass er auch zu H._____, als er diesen bei der Post getroffen habe, gesagt habe, dass er oben auf dem Bahnhof- parkhaus gewesen sei und dort so einen "Gulli-Schachtel" geschmissen habe (S. 32).
E. 4.6.5.5
Auf Vorhalt der Aussage von G._____, wonach sie sich am Montag- oder Dienstagabend nach dem Wochenende bei einem Bänkchen am Waldrand bei Oberwinterthur getroffen hätten, wo sie die Sache besprochen und der Be- schuldigte nochmals gesagt habe, dass er diesen Schachtdeckel geworfen habe und dazu die Wahrscheinlichkeit diskutiert worden sei, dass es herauskomme, bestätigte der Beschuldigte (S. 32 u.), ja, er sei dort gewesen. Er habe geahnt oder gedacht, dass er das gewesen sei. Er habe in jenem Moment Angst gehabt.
E. 4.6.5.6
Auf Vorhalt der Aussagen von L._____, wonach diese zusammen mit H._____ den Beschuldigten am Sonntag nach dem Vorfall im Stadtpark in Winterthur getroffen habe, als er einen Artikel von "20 Minuten" auf dem Handy von H._____ gesehen habe und diesem gegenüber bestätigt habe, dass er die- sen Deckel geworfen habe, erklärte der Beschuldigte (S. 33), es sei so gewesen, dass er fertig gewesen sei mit der Arbeit. Er habe diesen Verdacht gehabt, was passiert sei. Dann sei er "auf 20 Minuten gegangen" und habe den Artikel gefun- den. Und dies sei der erste Moment gewesen, an dem er gedacht habe: "Oh sch- eisse, was ist passiert?" Ja, es stimme, dass er den Kollegen gegenüber bestätigt habe, dass er das gewesen sei. Aufgrund des Zeitungsartikels und der Bestäti- gung der Kollegen sei bei ihm der Verdacht aufgekommen, dass er es hätte sein können. Auf weiteren Vorhalt, wonach es laut Aussagen von M._____ am Mon- tagabend bei der Firma des Vaters von E._____ zu einem Treffen gekommen sei, bei welchem er gesagt habe, er wolle seine Kleider verbrennen, quasi um Bewei- se zu vernichten, gab der Beschuldigte weiter zu Protokoll (S. 33 u.): "Das kann sein." Auf den Vorhalt, nach all diesen Aussagen habe er sich demnach auch am Montag und am Dienstag nach der Tat noch daran erinnert, dass er den Schacht- deckel geworfen habe, meinte der Beschuldigte: "Ich habe den Verdacht gehabt, aber ich wollte einfach eine Bestätigung." Zum ersten Mal als er erfahren habe, dass ein Mensch vom Schachtdeckel getroffen und dabei verletzt worden sei, sei
- 23 - am Sonntag gewesen, als er von Q.____ nach Winterthur gefahren sei und den Zeitungsartikel gelesen habe. Dies sei sein erster wirklicher Verdacht gewesen. Nein, vorher habe er nicht wirklich gewusst, dass ein Mensch getroffen worden sei (S. 35 u.). Auf die Frage, ob er geltend mache, wegen des Alkoholkonsums einen Filmriss zu haben, meinte der Beschuldigte: "Auf eine Art schon." (S. 36).
E. 4.6.6
Anlässlich der Berufungsverhandlung blieb der Beschuldigte im We- sentlichen bei dieser Darstellung, sofern er sich noch an die entsprechenden Vor- gänge erinnern konnte. So sei er am fraglichen Tag nach Arbeitsschluss im Al- ters- und Pflegezentrum spontan von seinen Kollegen zum Fussballmatch einge- laden worden. Da er damals gerade kein Geld gehabt habe, habe man ihm das Ticket für den Match und die Getränke bezahlt. Während des Fussballspiels habe er ungefähr 5 bis 6 Becher Bier konsumiert, wobei es sich glaublich um Halbliter- becher gehandelt habe. Sicher sei er sich aber nicht mehr (Prot. II S. 15 f.). Nach dem Fussballmatch seien er und E._____ "irgendwie dann zum Bahnhof" und "anscheinend" auf das Parkdeck gegangen. Dann sei der Schachtdeckel geflo- gen, wobei er sich nicht mehr an den genauen Hergang erinnern könne (Prot. II S. 15 f.). Er habe nach dem Spiel eigentlich nicht mehr realisiert, was passiert sei. Er sei nicht bei Bewusstsein gewesen und habe nicht "getscheggt" was los gewe- sen sei. Er habe sich betrunken gefühlt und habe nach Hause gehen wollen (Prot. II S. 18). Er wisse nicht mehr genau, wie er vom Stadion zum Bahnhof ge- langt sei. Er könne sich auch nicht mehr daran erinnern, dass sich auf dem Weg zum Bahnhof etwas Spezielles ereignet habe. Er könne sich namentlich auch nicht daran erinnern, dass ihm auf dem Weg zum Bahnhof vermummte Personen etwas Metallisches nachgeworfen, ihn aber verfehlt hätten (Prot. II S. 19 f.). Wei- ter könne er sich auch nicht an die übrigen Tatumstände sowie die Tat selbst er- innern (Prot. II S. 20 ff.). Am Tag nach dem anklagegegenständlichen Vorfall sei er arbeiten gegangen. Er habe sich gedacht, dass irgendetwas passiert sei, habe aber nicht gewusst was. Er habe deshalb im "20 Minuten" nachgeschaut und ei- nen Artikel gesehen, worauf er gedacht habe: "oh scheisse, was ist passiert". Ab diesem Zeitpunkt habe er gedacht, dass das leider passiert sei (Prot. II S. 26). Sodann sei es zwei Tage nach dem Vorfall in der Firma des Vaters von E._____ zu einem Treffen gekommen, anlässlich welchem man diskutiert habe, seine Klei-
- 24 - der (die des Beschuldigten) zu verbrennen, quasi um Beweise zu vernichten. Das sei so gewesen, weil er "sehr wahrscheinlich Angst gehabt" habe (Prot. II S. 26). Schliesslich bestätigte der Beschuldigte auf Nachfrage, dass es ihm klar sei, dass ein Treffer mit dem über 2 Kilogramm schweren, aus einer Höhe von 11 Metern abgeworfenen Schachtdeckel tödliche Folgen haben könne (Prot. II S. 27).
E. 4.7
Bei der Würdigung der Darstellung des Beschuldigten fällt zunächst auf, dass es keine spontanen zeitnahen Aussagen zu den anklagegegenständlichen Vorkommnissen vom Abend des 13. Mai 2017 gibt. Seine ersten Aussagen erfolg- ten erst am 18. Mai 2017, nachmittags (Urk. 10/2 S. 2 ff.; vorstehend, Erw. 4.6.1.), nachdem er sich bereits zum zweiten Mal mit der Verteidigung hatte besprechen können und die vier Tage bis zur Verhaftung u. a. mehrfach dazu genutzt hatte, sich mit seinem Umfeld, insbesondere seinem ebenfalls an der Fussballpartie anwesend gewesenen Freundeskreis und jenen Personen, welche ihn am Abend des 13. Mai 2017 sonst noch gesehen hatten, über diesen Abend und die ankla- gegegenständlichen Geschehnisse ausgiebig zu unterhalten und zu beraten. Dies hatte seinen Höhepunkt am Montagabend, 15. Mai 2017, als er sich am Wohnort von E._____ mit diesem und dessen Vater zusammen sowie mit I._____ (Freun- din von E._____) und M._____ gemäss deren übereinstimmenden Darstellungen (Urk. 11/6 S. 3; Urk. 11/10 S. 3; Urk. 9/1 S. 12 Urk. 9/2 S. 3; Urk. 10/4 S. 2) offen- bar auch über das Verbrennen seiner Kleider zum Zwecke der Beweismittelver- nichtung beraten hatte.
E. 4.7.1
Soweit die Vorinstanz auf die Aussagen von E._____ und der befrag- ten Zeugen abgestellt hat, ohne diese zusammengefasst wiederzugeben und de- ren Glaubhaftigkeit im Einzelnen zu würdigen, ist dies nicht zu beanstanden (Urk. 69 S. 7 ff.), da der Beschuldigte die Zeugen stets als seine (damaligen) Freunde oder gute Kollegen bezeichnete und die Richtigkeit der Aussagen aller in seiner Gegenwart Befragten nie angezweifelt hat (vorstehend, Erw. III.4.6.1. ff.; Urk. 10/3 S. 3 ff., insbes. S. 5; Urk. 10/4 S. 3; Prot. I S. 15). So erklärte er bei- spielsweise mehrfach, keinen Grund zu sehen, weshalb E._____ ihn falsch belas- ten sollte (Urk. 10/3 S. 3 und S. 6), oder dass die Beschreibung von E._____, wie er den Schachtdeckel geworfen habe, schon sein könne (Prot. I S. 26 unten). Zu
- 25 - den Zeugenaussagen meinte er, nichts Weiteres dazu zu sagen zu haben. Es hätten eigentlich alle richtig ausgesagt (Urk. 10/4 S. 3). Hinzu kommt, dass deren einzelne Darstellungen in den Kernpunkten übereinstimmen und überdies mit dem übrigen Beweisergebnis, insbesondere den Sachbeweismitteln (vgl. vorste- hend, Erw. III.4.4., 2. Satz), im Einklang stehen. Auf die Zeugenaussagen ist da- her abzustellen. Es fragt sich allerdings einerseits, wie der Beschuldigte wissen konnte, dass die Zeugen eigentlich alle richtig ausgesagt haben, wenn er ande- rerseits geltend machte, sich teilweise angeblich gar nicht an die Begebenheiten zu erinnern. Dies stellt eine (erste) Ungereimtheit in seinen Aussagen dar (vgl. nachfolgend, Erw. III.4.7.2. ff.).
E. 4.7.2
Diverse Angaben des Beschuldigten sind wenig plausibel, weisen Un- gereimtheiten auf und sind widersprüchlich. Dabei fällt insbesondere auf, dass er sich an entlastende Begebenheiten zu erinnern scheint, während belastende Momente angeblich nicht in seiner Erinnerung geblieben sind, was ein untrügli- cher Hinweis auf selektives Erinnerungsvermögen und damit nicht wahrheitsge- mässe Aussagen darstellt.
E. 4.7.2.1
Anlässlich seiner staatsanwaltschaftlichen Hafteinvernahme wusste der Beschuldigte beispielsweise noch, dass sie gehetzt worden seien von ver- mummten Personen. Ob dies FCZ-Fans gewesen seien, wisse er nicht genau. Die hätten ihnen etwas nachgeworfen. Was, wisse er nicht. Er habe dann etwas zurückgeworfen (Urk. 10/2 S. 2). Auf Frage, wo dies gewesen sei, als sie von Vermummten gejagt worden seien, erinnerte der Beschuldigte sich recht genau daran, dass dies auf dem Weg zwischen Schützenwiese und Bahnhof Winterthur gewesen sei. Ca. in der Mitte oder kurz nach der Mitte der Wegstrecke. Nicht im Bereich des Bahnhofs. Ja, ihm sei etwas nachgeworfen worden. Was genau, wis- se er nicht. Irgendetwas Metallisches. Er habe es dann zurückgeworfen (Urk. 10/2 S. 4). Der Beschuldigte erinnert sich an dieser Stelle somit recht genau an eine ihn vermeintlich nicht belastende Begebenheit ca. in der Mitte der Wegstrecke zwischen der Schützenwiese und dem Bahnhof, wie er selber aussagte. Diese Begebenheit lag im Zeitraum zwischen der Beendigung der Fussballpartie um ca. 19.30 Uhr und dem Schachtdeckelwurf um 20:08:46 Uhr (vgl. Urk. 15/2 S. 6 f.).
- 26 - Der Umstand, von vermummten Fans gejagt worden zu sein, bei welchen es sich um FCZ-Fans gehandelt haben könnte, belastet den Beschuldigten insofern, als dies ein Grund für sein späteres Handeln gewesen sein könnte, wobei er wiede- rum das eigentlich belastende Element, ob es sich um FCZ-Anhänger gehandelt habe, nicht "genau" wusste. Vor Vorinstanz wollte der Beschuldigte sich im Unter- schied zu seiner Aussage in der Hafteinvernahme dann allerdings nur noch halb- wegs daran erinnern, über etwas gestolpert zu sein. Wo er nach dem Spiel von der Schützenwiese herkommend durchgegangen sei, wisse er nicht mehr genau (Prot. I S. 18). Anlässlich der Berufungsverhandlung vermochte sich der Beschul- digte schliesslich gar nicht mehr daran zu erinnern, ob und was sich auf dem Weg vom Stadion Schützenwiese zum Bahnhof Winterthur ereignet habe (Prot. II S. 19 f.). Diese auffällige angebliche Abschwächung bzw. der komplette Verlust seiner Erinnerung ist als Lügensignal zu werten. Ferner schien er sich genau daran zu erinnern, dass E._____ ihm zugerufen habe, er solle es unterlassen: "Ich hörte einfach, dass er das sagte." Während er dessen Standort aber nicht mehr genau wusste (Urk. 10/3 S. 5). Nachdem der Beschuldigte laut seiner eigenen Aussage gehört hatte, dass E._____ ihm zugerufen hatte, er solle es unterlassen mit dem Werfen (Urk. 10/3 S. 5), entbehrt auch die von der Verteidigung vor Vorinstanz noch explizit vorgebrachte Mutmassung, wonach unklar sei, ob E._____ dem Be- schuldigten geholfen, diesen angestiftet oder zur Tat ermuntert habe oder E._____ sogar alleine gehandelt habe (Urk. 60 S. 4 unten; vgl. auch Urk. 97 S. 3 f.), einer Grundlage (so auch die Vorinstanz mit ausführlicher Begründung, Urk. 69 S. 11, Ziff. 1.2.7.; Art. 82 Abs. 4 StPO).
E. 4.7.2.2
Als dem Beschuldigten ebenfalls noch in der staatsanwaltschaftli- chen Hafteinvernahme belastende Fotos vorgehalten wurden, welche ihn und E._____ auf dem 2. Parkdeck zeigen, mithin in einem Zeitpunkt ca. 20 bis 30 Mi- nuten nach der vorerwähnten Situation mit den Vermummten, meinte er, nicht mehr so viel von diesem Abend zu wissen (Urk. 10/2 S. 4 f.). Auch daran, ob er den dortigen Schachtdeckel herausgenommen und geworfen habe, konnte er sich angeblich nicht mehr erinnern. Er sei betrunken gewesen (ebenda, S. 5). Auch in seinen weiteren Befragungen machte er immer wieder teilweise fehlendes Erinne- rungsvermögen geltend (z.B. Urk. 10/3 S. 3). Diese Beteuerungen stehen im dia-
- 27 - metralen Widerspruch zur innerhalb von weniger als drei Minuten nach dem Schachtdeckelwurf, um 20:11 Uhr, an G._____ gesandten, im Dialekt formulier- ten, fehlerfreien WhatsApp-Nachricht: "ich han en tolledeckel uf zürifans gschos- se" (vgl. z.B. Urk. 11/4, Anhang), worin er seiner Freundin eindeutig seine Urhe- berschaft sowie die Tatsache offenbarte, den Schachtdeckel wissentlich auf FCZ- Fans geworfen zu haben. Bereits daraus ergibt sich offenkundig, dass es sich bei seiner Beteuerung, sich nicht daran erinnern zu können, um eine unglaubhafte, durch diese WhatsApp-Nachricht widerlegte Schutzbehauptung handelt. Seine auf Ergänzungsfrage der Verteidigung in der zweiten staatsanwaltschaftlichen Konfrontationseinvernahme mit E._____ vom 12. Juni 2017 zu Protokoll gegebe- ne Erklärung (Urk. 10/4 S. 5), wonach er erstmals den Verdacht seiner Täter- schaft gehegt habe, als er am Sonntag nach der Arbeit im Zug den "20 Minuten Artikel" gelesen habe, entpuppt sich damit als blanke Lüge. Seine auf weitere Er- gänzungsfrage der Verteidigung gelieferte unglaubhafte und vor Vorinstanz sowie anlässlich der Berufungsverhandlung wiederholte Bestätigung (Prot. I S. 18; Prot. II S. 24), er könne sich an diese WhatsApp-Nachricht nicht mehr erinnern, vermag daran nichts zu ändern. Hinzu kommt, dass das Schreiben der makellosen WhatsApp-Nachricht um 20:11 Uhr und die darauffolgenden ebenfalls nahezu makellosen WhatsApp-Nachrichten, um 20:28 Uhr: "Ja, nonig verwütschz worde", um 20:36 Uhr: "Aber fascht ein zürcher fan hett mr eis welle schlah aber han en chene fuschte den isch grad zivilpolizischt choo", um 20:44 Uhr: "bin neeeeeeega baoffffeeeee" sowie um 20.57 Uhr: "Wo sind ihr" …"mini recht hand tuet weh" (Urk. 11/4, Anhang), ein klares Indiz gegen den vom Beschuldigten für den Tat- zeitraum geltend gemachten Vollrausch sind (vgl. nachfolgend, Erw. IV.3. ff.).
E. 4.7.2.3
Ebenfalls gegen das geltend gemachte Fehlen der Erinnerung spre- chen die von mehreren Zeugen und von E._____ in diesem Punkt übereinstim- mend geschilderten, im Zeitraum zwischen der Tat und der Verhaftung des Be- schuldigten diesen gegenüber gemachten Bestätigungen seiner Täterschaft (Urk. 11/5 S. 3 f.; Urk. 11/9 S. 3 f.; Urk. 11/4 S. 4 f.; Urk. 11/6 S. 3 f.; Urk. 11/10 S. 3; Urk. /9/1 S. 12; Urk. 9/2 S. 4). Der Beschuldigte macht zwar auch bezüglich dieser ihn belastenden Gespräche teilweise geltend, verwirrt gewesen zu sein und sich daran nicht zu erinnern (z.B. Urk. 10/2 S. 5 f.). Weshalb er sich an diese
- 28 - Gespräche, welche an den Tagen nach der Tat jeweils abends nach der Arbeit bei Treffen in seinem Freundeskreis stattfanden, nicht mehr erinnern sollte, leuch- tet noch weniger ein. Blosse angebliche Verwirrung vermag dies jedenfalls nicht zu erklären. Andere Gründe für das Fehlen der Erinnerungen an diese Gespräche oder an deren Inhalt sind keine ersichtlich, zumal diese an verschiedenen Tagen stattfanden und der Beschuldigte für diesen Zeitraum keine Rauschzustände gel- tend macht.
E. 4.7.2.4
Der Beschuldigte bestreitet nicht, die WhatsApp-Nachrichten ver- fasst zu haben, machte aber wenig glaubhaft geltend, sich infolge des Bierkon- sums nicht mehr daran zu erinnern (Prot. I S. 24 f., 27 und 29 f.; Prot. II S. 24). Die von der amtlichen Verteidigung vor Vorinstanz noch bemühte Mutmassung, wonach E._____ die vom iPhone des Beschuldigten an die Adresse seiner Freundin verschickten WhatsApp-Nachrichten verfasst haben könnte (Urk. 60 S. 7, Rz 2.10), entbehrt jeder Grundlage und wurde weder vom Beschuldigten selber noch von dessen Freundin (Urk. 11/4 S. 3 ff.) geltend gemacht noch finden sich in den Akten andere Anhaltspunkte, welche auf solches hindeuten könnten. Anlässlich der zweiten staatsanwaltschaftlichen Konfrontationseinvernahme mit E._____ vom 12. Juni 2017 hatte der Beschuldigte auf Vorhalt des WhatsApp- Chats (vgl. vorstehend, Erw. III.4.7.2.2.) vielmehr erklärt: "Ja, ich habe das ge- schrieben. Die weiss eingefärbten Textzeilen sind von mir. Die grün eingefärbten von meiner Freundin G._____." Und auf die nachfolgende Frage, dann habe er um 20.11 Uhr geschrieben: "Ich han en tolledeckel uf zürifäns gschosse"?, gab er zu Protokoll: "Ja. So steht es." (Urk. 10/4 S. 3). Nachdem diese eindeutigen Aus- sagen des Beschuldigten mit dem übrigen Untersuchungsergebnis übereinstim- men, besteht keinerlei Veranlassung, an diesen zu zweifeln. Folglich verbleiben in Übereinstimmung mit den vorinstanzlichen Erwägungen (Urk. 69 S. 12; Art. 82 Abs. 4 StPO) auch keine Zweifel an seiner Täterschaft.
E. 4.7.2.5
Auch die Beteuerungen des Beschuldigten, beim Schachtdeckelwurf nicht gewusst zu haben, dass es sich bei den Personen auf dem Perron zu Gleis
E. 4.7.2.6
Dass der Beschuldigte – entgegen der Ansicht der Verteidigung (Urk. 97 S. 20) – den Schachtdeckel willentlich über die Parkhauswand in Rich- tung von Menschen schleuderte, ergibt sich schliesslich aus dem Inhalt der WhatsApp-Nachricht von 20.11 Uhr an G._____. Ferner hatte er beim Abwurf die rund 1.80 m hohe Parkhauswand zu überwinden (vgl. Foto: Urk. 15/2 S. 23), was nur durch ganz erheblichen Kraftaufwand überhaupt zu bewerkstelligen war. Wie
- 30 - erwähnt (vorstehend, Erw. III.4.7.1.), hatte E._____ geschildert, wie der Beschul- digte den Schachtdeckel mit viel Schwung von der Hüfte aus mit beiden Händen über die ca. 1.80 m hohe Parkhauswand nach unten geworfen hatte (Urk. 10/3 S. 4). Auch die Tatsache, dass das Wurfgeschoss laut dem biomechanischen Gutachten in horizontaler Richtung die nicht unbeträchtliche Fluglinie von mindes- tens 8.00 m beschrieb, lässt erkennen, dass der Schachtdeckel mit einiger Wucht abgeworfen worden sein musste (Urk. 14/2 S. 4). Nichts anderes ergibt sich aus der Fluggeschwindigkeit des Schachtdeckels auf den Videoaufzeichnungen (Urk. 6). Aus ebendiesen Videoaufzeichnungen ist auch ersichtlich, dass sich im Tatzeitpunkt auf dem Perron zum Gleis 9, wo der Extrazug für die FCZ-Fans be- reit stand, praktisch ununterbrochen einzelne Personen sowie kleinere und grös- sere Personengruppen aufhielten, herumliefen und in den Zug einstiegen. Entge- gen der Ansicht des Beschuldigten und der Verteidigung (vgl. Urk. 97 S. 11) war das Perron angesichts dieses konstanten Flusses von Einzelpersonen und Per- sonengruppen deutlich belebt. Dies musste dem Beschuldigten aufgrund seiner eigenen Beobachtungen vom Parkdeck aus aber ohnehin bewusst gewesen sein. Zwar konnte er beim Abwurf nicht über die ca. 1.80 m hohe Parkhauswand sehen und die Flugbahn nach dem Abwurf auch nicht mehr beeinflussen. Dennoch schleuderte er den Schachtdeckel nicht irgendwohin, sondern auf die sich auf dem Perron zum Gleis 9 befindlichen Menschen. Auch insoweit erweist sich der Anklagesachverhalt als vollumfänglich erstellt. Dass er dabei gezielt den Privat- kläger 1 hätte treffen wollen, wird dem Beschuldigten nicht vorgeworfen, und da- für gibt es auch keinerlei Anhaltspunkte. IV. Rechtliche Würdigung 1. Der Beschuldigte wurde im angefochtenen Urteil bezüglich Anklage, Dos- sier 1, der versuchten vorsätzlichen Tötung im Sinne von Art. 111 StGB in Ver- bindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB schuldig gesprochen (Urk. 69 S. 42).
E. 9
um FCZ-Fans gehandelt habe, er habe dies erst im Nachhinein erfahren, und das Perron sei nicht sehr belebt gewesen, erweisen sich als nachgeschobene
- 29 - Schutz-behauptungen. Zunächst ergibt sich dies ganz offenkundig wiederum aus dem Text der weniger als drei Minuten nach dem Schachtdeckelwurf, um 20:11 Uhr, an G._____ gesandten WhatsApp-Nachricht: "ich han en tolledeckel uf zü- rifans gschosse" (Urk. 11/4, Anhang; vorstehend, Erw. III.4.7.2.2.). Zudem ist auf den Fotos zu sehen und wurde vom Beschuldigten auch eingeräumt, dass er und E._____ zuerst auf dem Parkdeck 1 und anschliessend auf dem Parkdeck 2 auf die dortige Leitplanke gestiegen waren und von dort aus über die Parkhauswand umherschauten. Zwar machte der Beschuldigte auch dazu vor Vorinstanz relati- vierend geltend, er sehe auf diesem Foto sehr betrunken aus, wie er so in die Gegend schaue. Worauf er geschaut habe, wisse er nicht mehr genau. Sehr wahrscheinlich einfach durch die Gegend. Ja, es sei richtig, dass er an das Ge- länder lehne und unter ihm sich das Perron zum Gleis 9 befinde, wo der Sonder- zug für die FCZ-Fans einfahren sollte. Auf Frage, ob er auf diese Personen hinun- tergeschaut habe, meinte er, von der provisorischen Treppe aus sehe man gar nicht auf das Gleis 9. Warum er dort am Geländer gestanden sei, wisse er nicht. Nein, ihm sei nicht bewusst gewesen, dass die Leute, welche auf jenen Zug ge- wollt hätten, vornehmlich FCZ-Fans gewesen seien, welche hätten nach Hause gehen wollen. Im Nachhinein wisse er das. Dass seine Beteuerungen nicht den Tatsachen entsprechen, zeigt einerseits seine Blickrichtung auf dem Foto von Parkdeck 1 und das auf die Leitplanke steigen auf Parkdeck 2, andererseits straft ihn wiederum die WhatsApp-Nachricht von 20.11 Uhr Lügen (Urk. 10/2 S. 4 f. und Anhang; vgl. auch Fotos in Urk. 15/2 S. 5, S. 9 und S. 18 ff.; Prot. I S. 20). Er wusste somit, dass das Perron durch FCZ-Anhänger deutlich belebt war, womit sich auch dieser Teil des Anklagesachverhaltes als erstellt erweist (Urk. 29 S. 2, 2. Absatz). Auch dies haben bereits die Vorderrichter zutreffend erwogen (Urk. 69 S. 14; Art. 82 Abs. 2 StPO).
E. 11
Metern Höhe abgeworfenen Schachtdeckel am Kopf bzw. an der linken Schul- ter getroffen wurde, ist das zivilrechtliche Verschulden hingegen als schwer zu gewichten. Den Privatkläger 1 traf keinerlei (Mit-)Verschulden. Körperlich be- schrieb der Privatkläger 1 vorübergehende Beschwerden am rechten Gehör, an der Gedächtnisleistung sowie in der Sprachproduktion. Ebenso beklagte er sich über wiederkehrendes Kopfweh und über Schmerzen bei direkter Sonneinstrah- lung auf das Gesicht. Schliesslich wies er auf eine ca. 10 cm lange gut sichtbare
- 56 - Narbe auf der linken Schädelseite hin. In psychischer Hinsicht hatte er gemäss eigenen Angaben keine grösseren Probleme, dennoch eine psychiatrische Ge- sprächstherapie aufgenommen (Urk. 11/2 S. 3). Nach gutachterlicher Einschät- zung liessen sich weder unter biomechanischen noch unter rechtsmedizinischen Gesichtspunkten eine posttraumatische Belastungsstörung oder eine andere kog- nitive Beeinträchtigung als unmittelbare Folge des erlittenen Aufpralls des Schachtdeckels beim Privatkläger 1 feststellen (Urk. 52 S. 2 ff.). 5.2. Angesichts der gesamten Umstände rechtfertigt es sich die von der Vor- instanz festgesetzte Genugtuung in der Höhe von Fr.10'000.– nebst 5 % Zins seit
E. 13
Mai 2017 als der Intensität der erlittenen Unbill und dem Verschulden des Be- schuldigten angemessen, zu bestätigen. VII. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1. Die amtliche Verteidigung beantragt in Bezug auf die erstinstanzlichen Kosten- und Entschädigungsfolgen das Absehen von einer Auflage der Kosten der unentgeltlichen Rechtsvertretung des Privatklägers 1. Für den Fall, dass dem Beschuldigten diese Kosten dennoch auferlegt würden, seien sie höchstens auf Fr. 8'000.– festzusetzen bzw. der Beschuldigte höchstens in diesem Umfang zur Rückzahlung zu verpflichten. Im Übrigen wurde das erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsdispositiv von der amtlichen Verteidigung nicht beanstandet (Urk. 97 S. 38 ff.).
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